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Kleine Anfrage

der Abgeordneten Brigitte Freihold, Martina Renner, Jorg Cezanne, Ulla Jelpke,
Gokay Akbulut, Doris Achelwilm, Christine Buchholz, Sevim Dagdelen, Fabio De
Masi, Nicole Gohlke, Dr. André Hahn, Andrej Hunko, Caren Lay, Ralph Lenkert,
Dr. Gesine Lotzsch, Thomas Lutze, Niema Movassat, Cornelia Mohring, Norbert
Miiller (Potsdam), Zaklin Nastic, Petra Pau, Soren Pellmann, Dr. Petra Sitte,
Friedrich Straetmanns, Dr. Kirsten Tackmann, Alexander Ulrich, Katrin Werner,
Hubertus Zdebel und der Fraktion DIE LINKE.

Beitrag der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes

— Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten e. V. zur Starkung der
Demokratie — erinnerungspolitisches und zivilgesellschaftliches
Engagement der VVN-BdA

Am 4. November hat das Finanzamt fiir Kérperschaften I des Landes Berlin un-
ter Berufung auf § 51 Absatz 3 der Abgabenordung (AO) der idltesten liberpar-
teilichen und generationeniibergreifenden antifaschistischen Organisation in
Deutschland, der Bundesvereinigung der Verfolgten des Naziregimes — Bund
der Antifaschistinnen und Antifaschisten (VVN-BdA) e. V., die steuerrechtliche
Gemeinniitzigkeit entzogen (vgl. https://vvn-bda.de/). Der auf Bundesebene
eingetragene Verein, der in allen Bundeslédndern iiber vereinsrechtlich unabhén-
gige Vereinsgliederungen auf Landes- und oft auch auf Kreisebene verfiigt, er-
wartet erhebliche steuerrechtliche Nachforderungen und eine massive Beein-
trachtigung seiner antifaschistischen Arbeit; dadurch ist sein Fortbestehen exis-
tenziell bedroht (vgl. https://vvn-bda.de/antifaschismus-muss-gemeinnuetzig-bl
eiben-schwerer-angriff-auf-die-vvn-bda/).

Vorangegangen war ein Wechsel in der Leitungsebene der Steuerabteilung des
Bundesfinanzministeriums (BMF) (sieche Handelsblatt, 25. August 2018) und
ein Anwendungserlass zur Abgabenordung (AEAO) von Bundesfinanzminister
Olaf Scholz (SPD), der am 31. Januar 2019 mit sofortiger Wirkung die zentrale
Verwaltungsanweisung zu § 51 Absatz 3 AO &nderte, um den ,,Ausschluss so-
genannter extremistischer Korperschaften von der Steuerbegiinstigung [...]*
neu zu regeln. In der Begriindung heil3t es, dass ,,die Ergdnzung des § 51 AO
[...] klarstellen [soll], dass eine Kdrperschaft nur dann als steuerbegiinstigt be-
handelt werden kann, wenn sie weder nach ihrer Satzung und ihrer tatséchli-
chen Geschiftsfilhrung Bestrebungen i. S. d. § 4 des Bundesverfassungsschutz-
gesetzes (BVerfSchG) verfolgt noch dem Gedanken der Volkerverstandigung
zuwiderhandelt®. § 4 BVerfSchG enthalte ,,eine Legaldefinition von Bestrebun-
gen a) gegen den Bestand des Bundes oder eines Landes[,] b) gegen die Sicher-
heit des Bundes oder eines Landes [und] c¢) gegen die freiheitliche demokrati-
sche Grundordnung*.
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Bundesweit und international wurde der Entzug der Gemeinniitzigkeit als ,,po-
litisch ungeheuerlich und juristisch ein Verstol3 gegen die Verfassung* (vgl. Re-
publikanischer Anwiltinnen- und Anwilteverein e. V. (RAV), 26. November
2019) kritisiert und die Umkehr der Beweislast, bei der ,,gemeinniitzige Orga-
nisationen von der unbewiesenen Einschétzung eines beliebigen Amtes fiir Ver-
fassungsschutz abhéngig [sind]“ als rechtstaatlich fragwiirdig beanstandet (vgl.
Allianz ,,Rechtssicherheit fiir politische Willensbildung®, 22. November 2019).

Die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes (VVN) wurde als gesamtdeut-
sche Verfolgtenorganisation im Marz 1947 auf der 1. Interzonalen Lénderkon-
ferenz der VVN in Frankfurt am Main gegriindet. Angesichts der Praxis westli-
cher Besatzungsbehorden, Verbande nur auf Landesebene (mit Ausnahme des
Zonenverbands in der sowjetischen Besatzungszone) zuzulassen, agierte die
VVN zunéchst als Koordinierungsbiiro bereits zugelassener foderaler Landes-
verbinde in den vier Besatzungszonen (vgl. Elke Reuter, Detlef Hansel, Das
kurze Leben der VVN von 1947 bis 1953, S. 146 f.). Zu den Griinderinnen und
Griindern gehdrten Uberlebende der deutschen Konzentrations- und Vernich-
tungslager, politisch und rassisch Verfolgte des Naziregimes, deutsche Wider-
standskdmpfer, Wehrmachts-Deserteure, Spanienkdmpfer, Partisanen und
Résistance-Kédmpfer in den von Deutschland besetzten Lindern, ehemalige Sol-
daten der Streitkrifte der Anti-Hitler-Koalition sowie aus dem politischen Exil
zuriickkehrende deutsche Emigranten (vgl. https://vvn-bda.de/). Organisato-
risch und personell ging die VVN aus den bereits kurz nach der Befreiung ent-
standenen Antifa-Ausschiissen bzw. Komitees ehemaliger politischer Gefange-
ner (im Osten ab Sommer 1945 Ausschiisse fiir die Opfer des Faschismus
(OdF)) hervor, die zwischen 1946 und 1948 an vielen Orten — nach Genehmi-
gung durch die Besatzungsméchte — gebildet wurden.

Getragen vom Protest gegen die Schlussstrichmentalitdt sowie von dem
Wunsch nach einem demokratischen Neubeginn versuchte die VVN Gedenken
und Erinnerung mit Aufklédrung und Mahnung zu vereinen (vgl. Hans Coppi,
Nicole Warmbold, 20 Jahre Tag der Erinnerung und Mahnung. Zur Geschichte
des OdF-Tages). Unter dem Einfluss des Kalten Krieges — u. a. Wahrungsre-
form, Berlin-Blockade und Renazifizierungs-Tendenzen (vgl. https://www.zei
t.de/2007/49/A-Juristenprozess) — zerbrach jedoch der antifaschistische Kon-
sens zusehends, der zunédchst von der Mehrheit der politischen Parteien nach
der Befreiung 1945 in beiden deutschen Staaten getragen wurde (vgl. Ulrich
Schneider, Zukunftsentwurf Antifaschismus, S. 8 f.). Am 26. Juli 1951 verbot
die Bundesregierung in der Bundesrepublik den gesamtdeutschen Rat der
VVN; sein Biiro in Frankfurt am Main wurde von der Kriminalpolizei ge-
schlossen (GMBI 1951, 175). Die Umsetzung scheiterte mangels Rechtsgiiltig-
keit (vgl. die Beschliisse der Verwaltungsgerichte Niedersachsen am 2. April
1954 und Bayern am 25. Mai 1955, s. NJW 1955, 1126, und BVerwGE 4, 188).
In einem Klima, das geprdgt war von kontroversen gesellschaftlichen Debatten
um die Wiedereingliederung von NS-Beamten in den 6ffentlichen Dienst (sog.
131er-Gesetz), die Remilitarisierung (Mai 1955) und die atomare Aufriistung
(Mérz 1958), von bundesweiten Protesten der VVN gegen Angehorige der
Waffen-SS (Hilfsgemeinschaft auf Gegenseitigkeit der Angehdrigen der ehe-
maligen Waffen-SS e. V. (HIAG)) und deren Treffen in Hameln/Weser (vgl.
Andreas Eichmiiller, Die SS und die Bundesrepublik, S. 119 ff.) sowie von der
Debatte um die Ernennung von Theodor Oberldnder zum Minister sowie Hans
Globke zum Staatssekretdr (vgl. Ulrich Schneider, Zukunftsentwurf Antifa-
schismus, S. 69 f.), reichte die unionsgefiihrte Bundesregierung im September
1959 einen Verbotsantrag gegen die VVN ein. Im Bundesministerium des In-
nern (BMI), das die Fachaufsicht iiber den Verfassungsschutz ausiibte, waren
Anfang der 1960er Jahre zwei Drittel der leitenden Mitarbeiter frithere Mitglie-
der der NSDAP und knapp die Hélfte ehemalige SA-Angehorige (Frank Bosch,
Andreas Wirsching, Die Amter und ihre Vergangenheit, S. 168). Nach internati-
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onalen Protesten und Enthiillungen des ehemaligen KZ-Haftlings August
Baumgarte (Sekretdr der VVN Niedersachsen) iiber den Présidenten des zu-
standigen Bundesverwaltungsgerichts Fritz Werner, der seit 1933 Mitglied der
NSDAP und hoher SA-Fiihrer war, und den Anwalt der Bundesregierung Her-
mann ReuB}, einen ehemaligen Nationalsozialisten, der im NS-Staat als Richter
tatig war, wurde das Verbotsverfahren nicht weiter betrieben (vgl. Alexander v.
Briinneck, Politische Justiz, S. 112). Weitere MaBBnahmen in der Zeit des Kalten
Krieges, wie parteipolitische Unvereinbarkeitsbeschliisse und Repressionen
u. a. infolge des sogenannten Radikalenerlasses 1971, beeintrachtigten die Ar-
beit der VVN und sanktionierten einzelne Mitglieder, darunter Uberlebende der
NS-Verfolgung, die vielfach von den Behdrden diskriminiert wurden, z. B.
durch Abwehr von Entschiddigungs- und Wiedergutmachungsanspriichen fiir
NS-Verfolgte (vgl. Cornelius Pawlita, ,,Wiedergutmachung® als Rechtsfrage?,
S. 208; Christian Pross, Wiedergutmachung. Der Kleinkrieg gegen die Opfer)
sowie ihre Nachkommen, insbesondere Anwirter fiir den 6ffentlichen Dienst,
die bezichtigt wurden nicht jederzeit fiir die freiheitliche demokratische Grund-
ordnung einzutreten (vgl. Runderlass der Ministerpréasidenten und aller Landes-
minister vom 18. Februar 1972). 1983 wandte sich auch der damalige stellver-
tretende Juso-Vorsitzende Olaf Scholz in einer GruB3botschaft an den Bundes-
kongress der VVN-BdA in Hamburg und erkldrte, dass das Motto dieses
Kongresses (,,In der Tradition des antifaschistischen Widerstandes — gemein-
sam fiir den Frieden®) ein ,,Motto ist, das sicherlich nicht nur fiir diese Organi-
sation, sondern auch dariiber hinaus verbindliche Aussagen enthilt fiir die de-
mokratische Bewegung in diesem Lande®, und bestétigte, ,,dass es fiir die Zu-
kunft keinerlei Unvereinbarkeit zwischen der Mitgliedschaft in der VVN und
der SPD Deutschlands gibt* (Dokumentation Bundeskongress der VVN-Bund
der Antifaschisten 1983 in Hamburg).

In den 1950er Jahren verdnderte sich das Gedenken an die Opfer des Naziregi-
mes in beiden deutschen Staaten grundlegend. Wéhrend nach Ansicht der Fra-
gesteller in der Bundesrepublik im Zeichen von Totalitarismus-Ideologie und
Antikommunismus nun undifferenziert aller Opfer von Gewaltherrschaft vor
und nach 1945 an dem 1934 von den Nazis gesetzlich eingefiihrten ,,Heldenge-
denktag®™ (ab den 1960er Jahren als ,,Volkstrauertag™ bekannt) gedacht wurde,
diente die Symbolkraft des OdF-Tages in der DDR zunehmend der antifaschis-
tischen Legitimation der SED-Fiihrung, wodurch auch die Aktivititen der VVN
in ein Spannungsfeld zwischen bewegendem Gedenken, Bewahrung der Erin-
nerung an die Nazi-Verbrechen und staatliche wie tagespolitische Vereinnah-
mung gerieten. Mit der vom SED-Politbiiro angeordneten Auflosung der VVN
in der DDR im Februar 1953 brachte die SED die Stimme der Verfolgten des
Naziregimes zum Schweigen. Hintergrund waren u. a. eine von Moskau initi-
ierte Kampagne der SED-Fiihrung gegen jiidische Mitglieder der VVN und die
Kritik von VVN-Mitgliedern an der Politik der SED, insbesondere an der Ein-
beziehung von ehemaligen NSDAP-Mitgliedern in die ,,Nationale Front™ (vgl.
Ulrich Schneider, Zukunftsentwurf Antifaschismus, S. 46). Unter Anleitung des
Zentralkomitees der SED fiihrte das neu gegriindete ,,Komitee der antifaschisti-
schen Widerstandskampfer einige der stark eingeschrinkten Arbeitsfelder der
VVN fort. Dem Komitee gehorten Lagerarbeitsgemeinschaften an, in denen
Hiftlinge aus fritheren Konzentrationslagern und Zuchthidusern mitarbeiteten.

In der Bundesrepublik beteiligte sich die VVN seit den 1950er Jahren an
gesellschafts-politischen Debatten wie der Volksbefragung gegen die Wieder-
aufriistung und einen Friedensvertrag (1951), an der Kampagne ,,Kampf dem
Atomtod* (1958) und der Initiative ,,Weg mit den Berufsverboten® (1973), den
Ostermirschen, engagierte sich gegen die Notstandsgesetze, beteiligte sich an
Protesten gegen die NPD und FAP, unterstiitzte den ,,Krefelder Appell von
Pfarrer Martin Niemoller u. a. (1980), die Blockade des Pershing-Depots in
Mutlangen (1983), die Aktion ,,Boykottiert Apartheid” (1986) u.a. m. (vgl.
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40 Jahre VVN, Tatigkeitsbericht des Bundeskongresses der VVN-BdA, 1987,
S. 28 ff.) Im Zuge der 1968er-Bewegung 6ffnete sich die VVN, die bis dahin
ein Zusammenschluss von ehemaligen Verfolgten des Naziregimes und deren
Hinterbliebenen gewesen war, in der Bundesrepublik jliingeren Antifaschistin-
nen und Antifaschisten. Sie wurde 1971 zur Vereinigung der Verfolgten des
Naziregimes — Bund der Antifaschisten (VVN-BdA) und in Westberlin zum
Verband der Antifaschisten (VVN-VdA).

Die VVN-BdA gilt als der groBte unabhingige, iiberparteiliche und iiberkon-
fessionelle antifaschistische Verband, der satzungsgeméall — ausgehend von den
historischen Erfahrungen des Widerstands und der Verfolgung in der NS-Zeit —
fiir Gleichheit, Solidaritit, Demokratie und Frieden in der Gegenwart eintritt
(vgl. Max Oppenheimer, Vom Hiftlingskomitee zum BdA, S. 132). Die VVN-
BdA vertritt nach wie vor die Interessen von Verfolgten und Widerstandskamp-
ferinnen und -kdmpfern sowie deren Nachkommen und hat gegen groB3e gesell-
schaftliche Widerstinde wesentlich dafiir gesorgt, dass die Verbrechen des
Nazi-Regimes nicht in Vergessenheit geraten sind (vgl. Erkldrungen der
Schoah-Uberlebenden Esther Bejarano, Vorsitzende des Auschwitz-Komitees
in der BRD e. V., 26. November 2019, sowie Sybille Steinbacher, Direktorin
des Fritz Bauer Institutes, 5. Dezember 2019). Sie setzt sich filir die Errichtung
und Fortfilhrung von Gedenkstétten und Erinnerungsorten ein und engagiert
sich in der Zeitzeugenarbeit, um die Erinnerung und das Gedenken an die Ver-
brechen des NS-Regimes aufrechtzuerhalten (vgl. die Erkldrung von Roman
Kwiatkowski, Prasident der Vereinigung der Roma in Polen, 4. Dezember
2019). Dariiber hinaus informiert sie iiber aktuelle neofaschistische Tendenzen
und organisiert Widerstand gegen Rassismus, Antisemitismus, Antiziganismus
und jegliche Form der Fremdenfeindlichkeit (vgl. Erkldrung des Schoah-
Uberlebenden Marian Kalwary, Vorsitzender der Vereinigung der Jiidischen
Kombattantinnen und Kombattanten und Geschéddigten des Zweiten Weltkrie-
ges, 3. Dezember 2019). Die VVN-BdA mobilisierte in den vergangenen Jah-
ren Tausende ehrenamtlich engagierte Biirgerinnen und Biirger bundesweit und
versteht sich als pluralistische soziale Bewegung fiir die Einhaltung republika-
nischer und antifaschistischer Werte, wodurch der offene Meinungsdiskurs ver-
teidigt und demokratische Raume erhalten werden sollen (vgl. Erklarung der
Vereinigung Demokratischer Juristinnen und Juristen e. V., 28. November
2019). So thematisierte sie in der Vergangenheit beim ,,Tag der Erinnerung und
Mahnung* (TdM) die notwendige Stirkung der Erinnerungs- und Gedenkarbeit
gegeniiber Geschichtsrevisionismus und der von Rechtspopulisten und Neona-
zis geforderten ,,erinnerungspolitischen Wende* und verwies auf die Folgen so-
zialer Ungleichheit und den Zusammenhang mit ansteigendem Nationalismus,
Rassismus, Antisemitismus und Antiziganismus. Dariiber hinaus setzte sie sich
immer wieder fiir die Rechte von Gefliichteten ein (vgl. https://vvn-bda.de/).

Nachdem 1990 das Prisidium und das Sekretariat des Bundesvorstandes zu-
riickgetreten waren, konstituierte sich die VVN-BdA im Westen neu und nahm
seitdem an zahlreichen gesellschaftspolitischen Debatten teil, wandte sich ent-
schieden gegen rassistische Ubergriffe und Pogrome Anfang der 1990er Jahre,
u. a. in Rostock-Lichtenhagen, Mdlln oder Solingen, problematisierte immer
wieder den Umgang der deutschen Politik mit der Nazi-Vergangenheit, kriti-
sierte Mitte der 1990er Jahre Kiirzungen von Zuschiissen fiir Gedenkstétten,
setzte sich ein fiir die Entschddigung und Anerkennung aller Nazi-Opfer und
die Authebung der nach wie vor damals wirksamen NS-Urteile gegen Wider-
standskdmpferinnen und -kdmpfer sowie Wehrmachtsdeserteure, engagierte
sich fiir die uneingeschriankte Wiederherstellung des Rechtes auf Asyl und die
Einfithrung der doppelten Staatsbiirgerschaft und sprach sich entschieden fiir
ein neues Zuwanderungsgesetz aus. Der antifaschistische Anspruch, Verfolgte
vor erneuter Verfolgung zu schiitzen, wurde um die Forderung nach Gleichbe-
rechtigung aller in der Bundesrepublik Lebenden erweitert. Nahezu zeitgleich


https://vvn-bda.de/

Deutscher Bundestag — 19. Wahlperiode -5-

Drucksache 19/17233

griindeten sich im Osten der ,,Interessenverband ehemaliger Teilnehmer am an-
tifaschistischen Widerstand, Verfolgter des Naziregimes und Hinterbliebener*
(IVVAN) und der ,,Bund der Antifaschisten (BdA) neu, die sich 2000 zur
VVN-BdA zusammenschlossen. 2002 vereinigten sich schlieBlich die in Ost
und West aktiven Sektionen zur Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes —
Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten (VVN-BdA) e. V. unter dem
Ehrenvorsitz von Kurt Goldstein und Alfred Hausser; die VVN-BdA war seit-
dem bis November 2019 vom Finanzamt fiir Krperschaften I in Berlin als ge-
meinniitziger Verein anerkannt. Im Sommer 1990 rief der BdA mit iiber 30 Or-
ganisationen aus Ost- und Westberlin dazu auf, am 9. September, dem zweiten
Sonntag im September, unter dem Motto ,,Antifaschismus — Menschlichkeit in
Aktion* den ,,Tag der Erinnerung, Mahnung und Begegnung fiir die Opfer des
Nationalsozialismus* zu begehen. Dabei kniipfte er an die {liberparteilichen
Kundgebungen in den frithen Nachkriegsjahren an und gab dem bisherigen
., Tag der Opfer des Faschismus* ein neues Gesicht. Uber 500 Organisationen,
Parteien, Gewerkschaften und Initiativen sowie zahlreiche Einzelpersonen be-
teiligten sich in den vergangenen 30 Jahren an dem Aktionstag gegen Rassis-
mus, Neonazismus und Krieg, darunter die Internationale Liga fiir Menschen-
rechte, ver.di Berlin, Aktion Courage e. V. — SOS Rassismus, der Jiidische Kul-
turverein, die Jungdemokraten/Junge Linke Berlin, das Haus der Demokratie
und Menschenrechte, Aktion Siihnezeichen Friedensdienste (ASF), das Biind-
nis ,,Vélkermord verjihrt nicht“, die Jusos in der SPD, OTV Berlin, das GRIPS
Theater, die DGB-Jugend Berlin-Brandenburg, die Naturfreundejugend Berlin,
Schule gegen Rassismus — Schule fiir Courage, die Interessengemeinschaft ehe-
maliger Zwangsarbeiter unter dem NS-Regime und der Arbeitskreis ,,Margina-
lisierte — damals und heute”. Zu den Rednerinnen und Rednern des ,,Tags der
Erinnerung und Mahnung® (TdM) gehorten u. a. der Vorsitzende der jiidischen
Gemeinde Andreas Nachama (2000), der Schoah-Uberlebende und Sobibor-
Aufstindische Philip Bialowitz (2013) und der Vorsitzende des Zentralrates
Deutscher Sinti und Roma Romani Rose (2008) (vgl. Internetseiten der VVN-
BdA und der Landes- und Kreisvereinigungen).

Dartiiber hinaus haben die VVN-BdA und ihre Gliederungen iiber Jahrzehnte
mit Stellungnahmen und Gutachten auch die parlamentarische Arbeit des Deut-
schen Bundestages unterstiitzt; dies betraf die Novellierung des Bundesentsché-
digungsgesetzes (BEG) (1956), die Novellierung der Bestimmungen zur Wie-
dergutmachung von NS-Unrecht in der Sozialversicherung (WGSVG) (1970, 6.
Wabhlperiode), die Entschddigung der Zwangsarbeiter (1986, 10. Wahlperiode),
die offentlichen Anhorung ,,Opfer der NS-Verfolgung™ am 24. Juni 1987 (11.
Wahlperiode), die Auszahlung von Ghetto-Renten fiir Sinti und Roma und Ju-
den in Polen (2016, 18. Wahlperiode) und jiingst den dauerhaften Erhalt der
Gréber von NS-verfolgten Sinti und Roma (vgl. https://zentralrat.sintiundro
ma.de/wp-content/uploads/2016/06/Brosch%c3%bcre_Mahnst%c3%a4dtten
.pdf ) sowie aller Opfer der sogenannten Aktion Reinhardt (https://www.d
w.com/de/ein-%C3%BCberlebender-aus-sobib%C3%B31/a-17155896).

Die VVN-BdA wurde nach Ansicht der Fragesteller insbesondere vom Verfas-
sungsschutz als ,linksextremistisch® verunglimpft. Klarungsbediirftig sind da-
bei die Kontinuitdten und Pragungen durch ehemalige Gestapo-, SD- und SS-
Mitarbeiter in Verfassungsschutzbehorden der Lander und beim Bundesamt fiir
Verfassungsschutz (Constantin Goschler, Michaela Wala, ,,Keine neue Gesta-
po®, S. 359 f.). Eine zentrale Figur bei der Verfolgung vermeintlicher Kommu-
nisten spielte der ehemalige SS-Offizier Johannes Striibing (Stahlmann), der
nach seiner Tétigkeit bei der Gestapo-Sonderkommission ,,Rote Kapelle* beim
Verfassungsschutz Niedersachsen und beim Bundesamt fiir Verfassungsschutz
titig war. Striibing war an mehreren Aktionen des Bundesamtes gegen Kom-
munisten beteiligt; dabei wurden rechtsstaatliche Prinzipien verletzt. Bis An-
fang der 1960er Jahre beschwor er den Mythos ,,Rote Kapelle®, ein europawei-
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tes sowjetisches Spionagenetzwerk (Constantin Goschler, Die Amter und ihre
Vergangenheit, S. 133 ff.). Die Gleichsetzung von Antifaschismus und Neona-
zismus spielte insbesondere im Zuge der sogenannten Extremismus-Theorie ei-
ne wesentliche Rolle. Diese Theorie wurde seit 1974 von den Verfassungs-
schutzorganen entwickelt, von der Wissenschaft jedoch als duBerst problema-
tisch betrachtet, da sie ,,die Gefdhrdung der Demokratie im Jenseits [...] veror-
ten, also jenseits der gesellschaftlichen ,Mitte‘,,. Diese nach Ansicht der Frage-
steller Ideologie fiithrt zur Ausgrenzung von kritischen antifaschistischen Grup-
pen aus dem legitimen demokratischen Diskurs und Transformation dieser in
Beobachtungsobjekte, bei denen Grundrechtsaktivistinnen und Grundrechtsakti
visten bevorzugte Zielobjekte darstellen. Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler beklagen deshalb, dass dadurch ,,politische Sachverhalte nur in der
Struktur des trivialen Modells* betrachtet werden konnen, das ,,selbst nicht aus
empirischen Sachverhalten abgeleitet ist™ (vgl. https://akg-online.org/arbeits
kreise/tkpb-forum-kritische-politische-bildung/faq-e-konzept-und-gesinnungs
pruefung). Hinzu kommt, dass eine solche Konzeptualisierung des Raumes po-
litischer Ideen, wie sie die Extremismus-Theorie vornimmt, auch auf die Be-
kdmpfung jener Einfliisse abzielte, die eine umfassende Reflexion der Bundes-
republik als einer postfaschistischen Gesellschaft zum Ziel hatten (Martin G.
Maier, Der herausgeforderte Konservatismus, S. 551 ff.). Das dahinterstehende
Staatsdenken reflektiert auf den Staat als einen ausgleichenden, iiber den Inte-
ressenkdmpfen in der Gesellschaft stehenden Akteur, der fiir sich in Anspruch
nehmen koénne, das Gemeinwohl zu verkoérpern, und eine solche Gemeinniitzig-
keit auch jenen zivilgesellschaftlichen Organisationen abverlangen diirfe, die er
als ,,neutral®, d. h. einem konsensuellen (apolitischen) Willen entsprechend, be-
sonders durch steuerrechtliche Begiinstigung wiirdigen mdchte.

Wir fragen die Bundesregierung:
Entzug der Gemeinniitzigkeit

1. Inwiefern hat nach Auffassung der Bundesregierung das Verwerfen der ge-
planten Anderung der Abgabenordung (AO) durch Bundesfinanzminister
Scholz Ende November 2019, ,,nach der ein Verein seine Gemeinniitzigkeit
und damit Steuervergiinstigungen verloren hitte, wenn er ,sich nicht partei-
politisch neutral verhélt‘,,, Einfluss auf die ausstehende Entscheidung des
Finanzamts fiir Korperschaften I des Landes Berlin {iber den Entzug der Ge-
meinniitzigkeit der VVN-BdA (vgl. https://www.spiegel.de/politik/deutsch
land/olaf-scholz-verwirft-reform-des-gemeinnuetzigkeitsrechts-a-1298859
.html), und wenn ja, welche?

2. Wie oft und in welcher Form hat die Bundesregierung seit 2010 im Zusam-
menhang mit dem Verwaltungsvollzug der AO gegeniiber gemeinniitzigen
Korperschaften eine Aufsichtskontrolle iiber das Finanzamt fiir Kdorper-
schaften I des Landes Berlin ausgeiibt und welche konkreten Sachverhalte
lagen dieser Aufsichtskontrolle zugrunde (bitte nach zustindiger Abteilung,
Gegenstand und Ausgang aufschliisseln und begriinden)?

3. Welche konkreten rechtlichen, politischen und gesellschaftlichen Auswir-
kungen auf die Tatigkeit von zivilgesellschaftlichen Initiativen, namentlich
auf die Moglichkeit der Biirgerinnen und Biirger, an der politischen Wil-
lensbildung aktiv teilzunehmen, sich zusammenzuschlieen und sich zu ver-
sammeln, erwartet die Bundesregierung aufgrund der aktuellen Planungen
zur Regelung des Entzuges der Gemeinniitzigkeit bei Korperschaften wegen
»allgemeinpolitischer* Tétigkeit, und inwiefern soll die Bundesregierung
bei den Anderungen der AO mdgliche Auswirkungen beriicksichtigen (bitte
jeden einzelnen Fall begriinden und beteiligte Sachversténdige oder Organi-


http://www.ossietzky.net/17-2018&textfile=4486
https://akg-online.org/arbeitskreise/fkpb-forum-kritische-politische-bildung/faq-e-konzept-und-gesinnungspruefung
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/olaf-scholz-verwirft-reform-des-gemeinnuetzigkeitsrechts-a-1298859.html
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sationen und diesbeziigliche Besprechungen des BMF auflisten nach Da-
tum, Inhalten und beteiligten Stellen)?

4. Gedenkt die Bundesregierung MafBinahmen zu ergreifen, um das Gemein-
niitzigkeitsrecht und die Tétigkeit von Verfassungsschutzbehdrden zu prizi-
sieren, um Rechtssicherheit fiir zivilgesellschaftliche Organisationen und
Vereine wie die VVN-BdA e. V., ggf. auch fiir zahlreiche weitere Initiativen
wie Attac e. V., die Kampagnenplattform Campact, BUND, DemoZ und an-
dere vom Entzug der Gemeinniitzigkeit betroffene Korperschaften, — auch
angesichts unterschiedlicher Berichte der Verfassungsschutzbehdrden in
NRW und Bayern iiber ihren zivilgesellschaftlichen Beitrag und ihre Bemii-
hungen zur Starkung demokratischer Institutionen — zu schaffen und um die
Arbeit von zivilgesellschaftlichen Organisationen und Vereinen zu unter-
stiitzen (vgl. Beschluss des Landesvorstandes der Bremer SPD, https:/www
.spd-land-bremen.de/Beschluss-des-Landesvorstandes-vom-13.12.2019
.html)?

5. Welche Hinweise hat die Bundesregierung auf Mitglieder der NPD, DVU,
Republikaner, aus Teilen der AfD, der Reichsbiirger-Szene oder anderer
rechtsextremer Zusammenhinge oder Organisationen bzw. deren Sympathi-
santen in Bundesministerien, Bundesbehorden und nachgeordneten Behor-
den und was unternimmt sie, um zu iiberpriifen, ob solche Mitarbeiter mog-
licherweise bei der Wahrnehmung o6ffentlicher Aufgaben befangen sind
oder waren oder eine Néhe zu rechtsextremen Einstellungen vermutet wur-
de oder wird (bitte jeden einzelnen Fall begriinden unter Nennung der be-
troffenen Behorde, Jahreszahl, Gegenstand der Tétigkeit und vorgenomme-
ner MaBBnahme, insbesondere nach disziplinarischen Ermittlungen seit 2010
aufschliisseln)?

6. Welche Hinweise hat die Bundesregierung auf Mitglieder der NPD, DVU,
Republikaner, aus Teilen der AfD, der Reichsbiirger-Szene oder anderer
rechtsextremer Zusammenhénge oder Organisationen bzw. deren Sympathi-
santen unter Mitarbeitern in Behorden, die mit der Priifung oder Vergabe
von Entschiddigungsleistungen oder Renten-Zahlungen an ehemalige Opfer
des Nationalsozialismus, Ghetto-Beschiftigte, Zwangsarbeiterinnen und
-arbeiter oder Widerstandskdmpferinnen und -kdmpfer betraut waren oder
sind oder eine Néhe zu rechtsextremen Einstellungen vermutet wurde oder
wird (bitte jeden einzelnen Fall begriinden unter Nennung der betroffenen
Behorde, Jahreszahl, Gegenstand der Tétigkeit und vorgenommener MaB3-
nahme, insbesondere nach disziplinarischen Ermittlungen seit 2010 auf-
schliisseln)?

7. Welche Hinweise hat die Bundesregierung auf Mitglieder der NPD, DVU,
Republikaner, aus Teilen der AfD, der Reichsbiirger-Szene oder anderer
rechtsextremer Zusammenhénge oder Organisationen bzw. deren Sympathi-
santen unter Mitarbeitern im Bundesamt fiir Verfassungsschutz, dem Bun-
deskriminalamt, bei der Bundespolizei, beim Zoll, der Bundeswehr, in der
Justiz oder unter JVA-Bediensteten sowie Polizei-Ausbildern, Angehorigen
von Spezialeinsatzkommandos oder anderen Mitarbeitern, bei denen eine
Néhe zu rechtsextremen Einstellungen vermutet wurde oder wird (bitte je-
den einzelnen Fall begriinden unter Nennung der betroffenen Behorde, Jah-
reszahl, Gegenstand der Tatigkeit und vorgenommener Mallnahme, insbe-
sondere nach disziplinarischen Ermittlungen seit 2010 aufschliisseln)?

8. Welche Hinweise hat die Bundesregierung auf Mitglieder der NPD, DVU,
Republikaner, aus Teilen der AfD, der Reichsbiirger-Szene oder anderer
rechtsextremer Zusammenhénge oder Organisationen bzw. deren Sympathi-
santen unter Mitarbeitern in Landesverfassungsschutzbehorden, Landeskri-
minaldmtern, Spezialeinsatzkommandos der Polizei der Lénder, der Landes-


https://www.spd-land-bremen.de/Beschluss-des-Landesvorstandes-vom-13.12.2019.html
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justizbehdrden und unter JVA-Bediensteten sowie Polizei-Ausbildern oder
anderen Mitarbeitern, bei denen eine Nihe zu rechtsextremen Einstellungen
vermutet wurde oder wird (bitte jeden einzelnen Fall begriinden unter Nen-
nung der betroffenen Behorde, Jahreszahl, Gegenstand der Tatigkeit und
vorgenommener Mafinahme, insbesondere nach disziplinarischen Ermittlun-
gen seit 2010 aufschliisseln)?

Beweislast beim Vorwurf des Extremismus

9. Will die Bundesregierung MaBnahmen ergreifen, damit der Bundesvereini-
gung der VVN-BdA effektive rechtsstaatlichen Mittel zur Verfiigung ge-
stellt werden, um gegen die ,,eines Nachweises [nicht] zugéngliche Tatsa-
chenbehauptung, sondern eine von einer Behorde [...] vorgenommene Be-
wertung® (so VGH Miinchen, Beschluss vom 7. Februar 2018 — 10 ZB
15.795, Rn. 19), die zu ihrem Nachteil ist, inhaltlich zu iiberpriifen und zu
widerlegen (bitte dabei die konkreten Tatsachenbehauptungen in Abgren-
zung zu Bewertungen betreffend die Tétigkeit der VVN-BdA, welche der
Bundesregierung bekannt und die eines wissenschaftlichen Nachweises
zugénglich sind und die Moglichkeit der Widerlegung enthalten, konkret
benennen und begriinden), und wenn ja, welche?

10. Sieht die Bundesregierung Handlungsbedarf, um Rechtssicherheit in jenen
Fillen des Tatigwerdens von Bundesbehorden zu gewéhrleisten, die vor
dem Hintergrund von Bewertungen seitens der Lénderbehdrden, die eine
»eines Nachweises [nicht] zugéngliche Tatsachenbehauptungen beinhal-
ten, zu Entscheidungen auf Bundesebene zum Nachteil von zivilgesell-
schaftlichen Korperschaften fiihren konnen und wie ist dies mit dem im
Grundgesetz (GG) verankerten Foderalismus zu vereinbaren (bitte die ge-
setzliche Grundlage nennen und begriinden)?

11. Aus welchen Griinden sieht sich die Bundesregierung nicht im Stande,
parlamentarische Anfragen des Deutschen Bundestages in Bezug auf
Sachverhalte und Erkenntnisse, die in die Zustindigkeit und Verantwor-
tung der Lander fallen, zu beantworten, wahrend sie gleichzeitig hand-
lungsfihig sein soll in Féllen, in denen die ,,eines Nachweises [nicht] zu-
gangliche Tatsachenbehauptung von Landerbehérden gegeniiber Landes-
vereinigungen zum Anlass flir Entscheidungen auf Bundesebene zum
Nachteil von Korperschaften (vgl. u. a. die Kleinen Anfragen auf Bundes-
tagsdrucksache 18/9196, 19/10058, 19/12356, 19/10217, 19/7109 und
19/523)?

Grundlage der Verfolgung

12. Hat die Bundesregierung Hinweise, dass konkrete strafbewehrte satzungs-
mafige Aktivititen der Bundesvereinigung der VVN-BdA von Landesver-
fassungsschutzamtern zum Anlass genommen wurden, um die VVN-BdA
als ,,extremistische Korperschaft“ und nicht lediglich als ,,maBgeblich
linksextremistische Korperschaft™ einzustufen (bitte die konkrete strafbe-
wehrte satzungsméBige Aktivitdt nennen und begriinden, inwiefern sie zu
der genannten Einstufung fiihrt), und wenn ja, welche?

13. Hat die Bundesregierung Hinweise, dass konkrete Bestimmungen der Sat-
zung der Bundesvereinigung der VVN-BdA i. S. d. § 4 BVerfSchG

a) als Bestrebungen gegen den Bestand des Bundes oder eines Landes,

b) als Bestrebungen gegen die Sicherheit des Bundes oder eines Landes
oder

c) als Bestrebungen gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung
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14.

15.

16.

17.

18.

und damit als strafbewehrte verfassungswidrige Aktivititen anzusehen
sind (bitte die konkrete strafbewehrte satzungsmiBige Aktivitdt nennen
und erldutern, warum sie gegen § 4 BVerfSchG verstof3t), und wenn ja,
welche?

Hat die Bundesregierung konkrete Hinweise, dass tatsdchliche Vereinsakti-
vitdten der Geschiftsfiihrung der Bundesvereinigung der VVN-BdA
i. S. d. § 4 BVerfSchG

a) als Bestrebungen gegen den Bestand des Bundes oder eines Landes,

b) als Bestrebungen gegen die Sicherheit des Bundes oder eines Landes
oder

c) als Bestrebungen gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung

und damit als strafbewehrte verfassungswidrige Aktivititen anzusehen
sind (bitte die konkrete strafbewehrte Vereinsaktivitidt der Geschiftsfiih-
rung nennen und ausfiihrlich begriinden, warum sie gegen § 4 BVerfSchG
verstofit) und wenn ja, welche?

Welche eigenen Hinweise iiber konkrete strafbewehrte verfassungsfeindli-
che Bestrebungen i. S. d. § 4 BVerfSchG hat die Bundesregierung bei der
Wahrnehmung der satzungsgeméfen Aktivititen oder die tatsdchliche Ge-
schiftsfithrung der Bundesvereinigung der VVN-BdA (bitte nach Datum,
konkretem Straftatbestand und inhaltlichem Zusammenhang auflisten und
ausfiihrlich begriinden)?

Wie bewertet die Bundesregierung angesichts der Verantwortung, die
Deutschland fiir seine nationalsozialistische Vergangenheit trigt, den Um-
stand, dass eine Finanzbehorde iiber die Abgabenordung bzw. einen An-
wendungserlass zur Abgabenordung Einfluss auf die Existenzmdoglichkeit
oder inhaltliche Ausgestaltung der Tétigkeit einer zivilgesellschaftlichen
Vereinigung von Uberlebenden der NS-Verfolgung und ihren Nachkom-
men ausiiben kann und wie ist dies mit der im Grundgesetz verankerten
Vereinigungsfreiheit aus Artikel 9 GG zu vereinbaren (bitte ausfiihrlich be-
griinden)?

Hat die Bundesregierung Hinweise darauf, dass die VVN-BdA mit ihrem
Bekenntnis zum pluralen Antifaschismus (vgl. Simone Barck, Antifa-
Geschichte(n), S. 24 ff.) oder mit konkreten satzungsgeméfen Aktivitidten
einen Umsturzversuch bzw. Umsturzplan in der Bundesrepublik erarbeitet
hat, um die freiheitliche demokratische Grundordnung i. S. d. Artikels 21
Absatz 2 GG zu beseitigen (namentlich durch Handlungen gegen grundle-
gende Prinzipien dieser Ordnung, wie die im Grundgesetz konkretisierten
Menschenrechte, das Recht der Personlichkeit auf Leben und freie Entfal-
tung, die Volkssouverdnitit, die Gewaltenteilung, die Verantwortlichkeit
der Regierung, die GesetzméBigkeit der Verwaltung, die Unabhéngigkeit
der Gerichte, das Mehrparteienprinzip und die Chancengleichheit fiir alle
politischen Parteien mit dem Recht auf verfassungsmiBige Bildung und
Auslibung einer Opposition, vgl. BVerfG, 23. Oktober 1952 — 1 BvB 1/51)
(wenn ja, bitte die festgestellten Umsturzversuche nach Datum und Ort
auflisten; wenn nicht, bitte begriinden)?

Besteht nach Ansicht der Bundesregierung bei eingetragenen Vereinen, die
sich im Themenfeld Erinnerungs- und Gedenkpolitik betétigen, ein unmit-
telbarer Zusammenhang zwischen einem antinationalen Standpunkt und
einem Angriff oder einer Bedrohung der Demokratie oder der Rechtsstaat-
lichkeit der Bundesrepublik (bitte die wissenschaftlichen Kriterien zur
Feststellung von Unterschieden und Gemeinsamkeiten beider Standpunkte
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19.

20.

21.

22.

bei der Vornahme von Bewertungen der Behorden benennen und begriin-
den)?

Teilt die Bundesregierung die Auffassung der Fragesteller, dass die Aufe-
rung durch die VVN-BdA von Kritik an neonazistischen Aktivitdten und
der Untdtigkeit bzw. dem Versagen staatlicher Institutionen, der Polizei
und des Verfassungsschutzes, oder wie im Falle der Kritik der unvollstén-
digen Aufldésung des sogenannten Nationalsozialistischen Untergrunds
(NSU) und des NSU-Komplexes (vgl. Sondervotum der Linksfraktion zum
NSU-Untersuchungsausschuss des Bundestages der 18. Wahlperiode,
https://www.linksfraktion.de/fileadmin/user upload/Publikationen/Brosch
ueren/170906_NSU_Sondervotum.pdf, und die parlamentarischen Unter-
suchungsberichte, https://www.nsu-watch.info/2019/06/berichte-gebroche
ner-aufklaerungsversprechen-rezension-von-rueckhaltlose-aufklaerung-ns
u-nsa-bnd-geheimdienste-und-untersuchungsausschuesse-zwischen-staatsv
ersagen-und-staatswohl/ sowie https://blog.zeit.de/nsu-prozess-blog/2018/
07/10/fuenf-fragen-die-nach-dem-nsu-prozess-bleiben/), als Ausdruck der
Sorge um die Bewahrung demokratischer Institutionen zu betrachten ist
und dass sie nicht als Beleg fiir eine Neigung zum Linksextremismus der
Kritik duBernden Personen herangezogen werden kann (bitte begriinden,
ab wann eine Kritik an der Tatigkeit oder Untétigkeit staatlicher Institutio-
nen, z. B. im Zusammenhang mit der mangelnden Aufarbeitung des NSU-
Komplexes, als linksextremistisch zu bezeichnen ist und wann sie noch
nicht linksextremistisch ist, und die wissenschaftlichen Kriterien fiir diese
Bewertung nennen, einschlielich ausfiihrlicher Begriindung)?

Teilt die Bundesregierung die Auffassung der Fragesteller, dass die AuBe-
rung durch die VVN-BdA von Kritik einer mdglicherweise von der Bun-
desrepublik ausgehenden Kriegsgefahr als Ausdruck der Sorge um die Be-
wahrung demokratischer Institutionen und des Grundgesetzes zu betrach-
ten ist und dass sie nicht als Beleg fiir eine Neigung zum Linksextremis-
mus der Kritik duflernden Personen herangezogen werden kann (bitte be-
griinden, ab wann eine Kritik an der Téatigkeit oder Untdtigkeit staatlicher
Institutionen, z. B. bei Auslandseinsitzen der Bundeswehr, als linksextre-
mistisch zu bezeichnen ist und wann sie noch nicht linksextremistisch ist,
und die wissenschaftlichen Kriterien fiir diese Bewertung nennen, ein-
schlieBlich ausfiihrlicher Begriindung)?

Teilt die Bundesregierung die Auffassung der Fragesteller, dass das Einla-
den zum aktiven oder passiven Horen von Punk-Rock bzw. die Teilnahme
an einem Konzert der Band Feine Sahne Fischfilet kein ausreichendes In-
diz dafiir darstellt, eine verfassungsfeindliche Gesinnung der Zuhorerinnen
und Zuhorer anzunehmen, und welchen gesellschaftlichen Beitrag leistet
nach Auffassung der Bundesregierung der Punk-Rock in der Bundesrepub-
lik im Kampf gegen Neonazismus und rechte Gewalt (vgl. https://www.mu
sikexpress.de/feine-sahne-fischfilet-kritik-links-rechts-1122870/, vgl. zur
Musikforderung der Bundestagsdrucksache 19/7880) (bitte begriinden, ab
wann das Horen von Punk-Rock als linksextremistisch zu bezeichnen ist
und wann es noch nicht linksextremistisch ist, und die wissenschaftlichen
Kriterien fiir diese Bewertung nennen, einschlieBlich ausfiihrlicher Be-
griindung)?

Trifft es zu, dass die Bundesregierung den NSU als Gefahr fiir unsere De-
mokratie und die freiheitlich demokratische Grundordnung eingeschétzt
hat, obwohl die rechtsterroristischen Morde des Nationalsozialistischen
Untergrunds (NSU) in den Verfassungsschutzberichten des Bundes und der
Léander in den Jahren der Aktivitdten dieser neofaschistischen Organisation
im Gegensatz zur Erwdhnung der antifaschistischen Tétigkeit der VVN-
BdA nicht erwiahnt wurden und dadurch nach Auffassung der Fragesteller


https://www.linksfraktion.de/fileadmin/user_upload/Publikationen/Broschueren/170906_NSU_Sondervotum.pdf
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der Eindruck einer signifikanten Ungleichgewichtung und Fehleinschét-
zung der zustdndigen Behorden betreffend der realen Gefahren fiir unserer
Demokratie und das friedliche Zusammenleben in der Bundesrepublik ent-
standen ist (bitte die Notwendigkeit der Nennung bzw. Nicht-Nennung in
den Verfassungsschutzberichten ausfiihrlich in beiden Fillen begriinden)?

Bewertung der gesellschaftlichen Arbeit

23.

Welche Relevanz fiir die Bewertung durch die Verfassungsschutzbehorden
hat das gesellschaftliche, kulturelle und soziale Engagement der Bundes-
vereinigung der VVN-BdA, insbesondere der darin organisierten Uberleb-
enden der Schoah, ehemaligen Verfolgten des Naziregimes, verfolgten
deutschen Antifaschistinnen und Antifaschisten des stalinistischen Terrors
sowie von Widerstandskdmpferinnen und -kdmpfern und ihren Nachkom-
men, fiir die Allgemeinheit im Sinne der Abgabenordnung, namentlich

a) die Forderung der Hilfe fiir politisch, rassisch oder religios Verfolgte,
fiir Fliichtlinge, Vertriebene, Aussiedler, Spataussiedler, Kriegsopfer,
Kriegshinterbliebene, Kriegsbeschidigte und Kriegsgefangene, Zivil-
beschidigte und Behinderte sowie auf der Ebene der Forderung der
Hilfe fiir Opfer von Straftaten (§ 52 Absatz 2 Nummer 10 AO),

b) die Forderung des Andenkens an Verfolgte, Kriegs- und Katastrophen-
opfer sowie auf der Ebene der Forderung des Suchdienstes fiir Ver-
misste (§ 52 Absatz 2 Nummer 10 AO),

¢) die Forderung internationaler Gesinnung, der Toleranz auf allen Gebie-
ten der Kultur und des Volkerverstindigungsgedankens (§ 52 Absatz 2
Nummer 13 AO),

d) die Forderung der Fiirsorge fiir Strafgefangene und ehemalige Strafge-
fangene (§ 52 Absatz 2 Nummer 17 AO),

e) die allgemeine Forderung des demokratischen Staatswesens im Gel-
tungsbereich dieses Gesetzes (§ 52 Absatz 2 Nummer 24 AO),

f) auf der Ebene der Erinnerungskultur in der Bundesrepublik und der
Bewahrung demokratischer Errungenschaften und Institutionen?

Wiirdigung der gesellschaftlichen Arbeit im Bereich Erinnerungsarbeit

24. Welche konkreten satzungsméaBigen Aktivititen der VVN-BdA und ihrer

25.

Landesvereinigungen, die vom bayerischen Verfassungsschutz ,,im Rah-
men ihrer Aufgabenerfiillung nach Vorliegen bestimmter tatsachengestiitz-
ter Anhaltspunkte* (vgl. VGH Miinchen, Beschluss vom 7. Februar 2018 —
10 ZB 15.795) als ,,bundesweit groBte linksextremistisch beeinflusste Or-
ganisation im Bereich des Antifaschismus® bezeichnet wurde (vgl. gleich-
lautend Bundesverfassungsschutzbericht Bayern 2010-2013, 2014;
S. 170 £.; 2015, S. 194 £; 2016, S. 222 f; 2017, S. 222 {.; 2018, S. 235 1),
bewertet die Bundesregierung i. S. d. § 4 BVerfSchG

a) als Bestrebungen gegen den Bestand des Bundes oder eines Landes,

b) als Bestrebungen gegen die Sicherheit des Bundes oder eines Landes
oder

c) als Bestrebungen gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung
(bitte jeweils einzeln ausfiihrlich begriinden)?

Welche der folgenden aus Sicht der Fragesteller beschriebenen Aktivitéten
der VVN-BdA und ihrer Landesvereinigungen bewertet die Bundesregie-
rung i. S. d. § 4 BVerfSchG als verfassungswidrig bzw. als Bestrebung ge-
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gen den Bestand des Bundes oder eines Landes, gegen die Sicherheit des
Bundes oder ecines Landes oder gegen die freiheitliche demokratische
Grundordnung (bitte jeweils einzeln ausfiihrlich begriinden)?

a) die Bewahrung der Erinnerung, wiirdiges Gedenken und bildungspoli-
tische Aufarbeitung u. a. durch zahlreiche Ausstellungen, namentlich
die Ausstellung iiber die Widerstandsorganisation ,,Rote Kapelle® im
Eingangsbereich des Detlev-Rohwedder-Hauses, Sitz des BMF, erar-
beitet von Dr. Hans Coppi jun., Ehrenvorsitzender der Berliner VVN-
BdA, und Dr. Johannes Tuchel, Gedenkstitte Deutscher Widerstand,
GdW, sowie, sowie Zeitzeugengesprache mit Nachkommen von Mit-
gliedern der ,,Roten Kapelle* an der Mildred-Harnack-Schule Berlin-
Wilmersdorf, am Hans-und-Hilde-Coppi-Gymnasium in Berlin-
Lichtenberg und am John-Lennon-Gymnasium in Berlin-Mitte,

b) die Bewahrung der Erinnerung, wiirdiges Gedenken und bildungspoli-
tische Aufarbeitung durch zahlreiche Ausstellungen, namentlich die
Ausstellung ,,,Weg mit Hitler — Schluss mit dem Krieg!* Berliner Ar-
beiterwiderstand 1942-1945. Die Saefkow-Jacob-Baistlein-
Organisation®, die europaweit gezeigt wurde, in Genua und weiteren
Stadten Norditaliens in italienischer Fassung (bitte angeben, wie die
Bundesregierung diese Ausstellung im Kontext von Bemiihungen um
Volkerverstindigung und bildungspolitischen Maflnahmen zur Aufar-
beitung des Nationalsozialismus bewertet, vgl. auch https://www.ber
lin.de/ba-mitte/aktuelles/pressemitteilungen/2015/pressemitteilung.307
587.php),

¢) die Bewahrung der Erinnerung, wiirdiges Gedenken und bildungspoli-
tische Aufarbeitung der lange verschwiegenen stalinistischen Verbre-
chen (1927-1953) und der Verfolgung deutscher Antifaschisten, die Zu-
flucht in der Sowjetunion suchten und dort Opfer des sogenannten Gro-
Ben Terrors (1936-1938) wurden, z. B. die in der Russischen Foderati-
on, Kirgisien und européischen Metropolen wie Paris, Briissel und vie-
len Stddten in der Bundesrepublik gezeigte Ausstellung ,,Ich kam als
Gast in euer Land“ des Arbeitskreises Sowjetexil der VVN-BdA (bitte
angeben, wie die Bundesregierung diese Ausstellung im Kontext von
Bemiihungen um Vdlkerverstindigung und bildungspolitischen MaB-
nahmen zur Aufarbeitung der Verbrechen des Stalinismus bewertet,
vgl. auch https://www.landtag.brandenburg.de/de/meldungen%E2%80
%9Eich_kam als gast in_euer land gereist...%0E2%80%9C/617088?
_referer=633109),

d) die Bewahrung der Erinnerung, wiirdiges Gedenken und bildungspoli-
tische Aufarbeitung der lange verschwiegenen Stalin’schen Verbrechen
an polnischen Staatsbiirgern (1940-1941), die vom NKWD nach Sibiri-
en deportiert wurden, u. a. die Zeitzeugengesprache mit dem jiidischen
Widerstandskdmpfer Tomasz Miedzinski und der Widerstandskampfe-
rin Adela Zurawska (vgl. http://fragtuns.blogsport.de/images/Fragtuns
wirsinddieLetzten6.pdf),

e) die Bewahrung der Erinnerung, wiirdiges Gedenken und bildungspoli-
tische Aufarbeitung durch zahlreiche Verdffentlichungen mit Erinne-
rungen von Uberlebenden der Schoah, von KZ-Héftlingen, Zwangsar-
beiterinnen und Widerstandskdmpferinnen, namentlich mehrerer Bro-
schiiren des Kollektivs ,,Fragt uns, wir sind die Letzten“, das u. a. von
der Vereinigung der polnischen Kombattantinnen und ehemaliger poli-
tischer Hiéftlinge (ZKRPiBWP) am 9.Mai 2015 mit dem
Kombattanten-Kreuz ausgezeichnet wurde (bitte angeben, wie die
Bundesregierung diese Publikationen im Kontext von Bemiihungen um


https://www.berlin.de/ba-mitte/aktuelles/pressemitteilungen/2015/pressemitteilung.307587.php
https://www.landtag.brandenburg.de/de/meldungen%E2%80%9Eich_kam_als_gast_in_euer_land_gereist...%E2%80%9C/617088?_referer=633109
http://fragtuns.blogsport.de/images/FragtunswirsinddieLetzten6.pdf
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g)

h)

3

Volkerverstandigung und bildungspolitischen MaBlnahmen zur Aufar-
beitung des Nationalsozialismus bewertet, vgl. auch http://fragtuns.blo
gsport.de/),

die Bewahrung der Erinnerung durch zahlreiche Veroéffentlichungen
und Veranstaltungen und bildungspolitische Aufarbeitung des jiidi-
schen Widerstandes wéhrend des Nationalsozialismus, z. B. Tag der
Erinnerung und Mahnung (TdM) 2013 (vgl. https://www.auschwitz.inf
o/de/aktuelles/archiv/artikel/lesen/der-juedische-widerstandskaempfer-
philip-bialowitz-besucht-berlin-174.html; https://antifa.vvn-bda.de/201
3/09/11/der-aufstand-von-sobibor/) und Broschiire zum 68. Jahrestag
des Sieges iiber den deutschen Faschismus 2013 (vgl. https://neunter
mai.vvn-bda.de/wp-content/uploads/sites/4/2019/12/9 Mai_Brosch%c
3%bcre PDF deutsch 2013.pdf),

die Bewahrung der Erinnerung durch zahlreiche Ausstellungen iiber
die Verfolgung der Sinti und Roma im Nationalsozialismus, z. B. die
Ausstellung der VVN-BdA Kreis Bochum ,,Sinti und Roma in Bochum
— verachtet, vertrieben, verfolgt im Marz 2005 (vgl. http://www.bo-alt
ernativ.de/2010/01/24/ausstellung-der-vvn-bda-bochum/) sowie Verdf-
fentlichungen und Veranstaltungen zum wiirdigen Gedenken und bil-
dungspolitische Aufarbeitung des Widerstands der Sinti und Roma
wiéhrend des Nationalsozialismus, z. B. Broschiire zum 72. Jahrestag
des Sieges iiber den deutschen Faschismus 2017 (vgl. https://neunter
mai.vvn-bda.de/wp-content/uploads/sites/4/2017/04/ID_Broschu%cc%
88re-9Mai-DEUTSCH-WEB.pdf), Tag der Erinnerung und Mahnung
(TdM) 2018 (vgl. http://www.tag-der-mahnung.de/media/TdM2018Fly
erweb.pdf) und die Wiirdigung des gesamtgesellschaftlichen Beitrages
der Biirgerrechtsbewegung der Sinti und Roma gegen sozialrassistische
Verfolgung und Diskriminierung (vgl. Cornelia Kerth, Wo bleibt der
Aufschrei?, https://vvn-bda.de/wo-bleibt-der-aufschrei/),

die Bewahrung der Erinnerung und Warnung vor den Gefahren des Ne-
ofaschismus in der Bundesrepublik durch die mehrfach aktualisierte
Ausstellung ,,Neofaschismus in Deutschland“ (https://neofa-ausstel
lung.vvn-bda.de/), die 2013 von der Stiftung Auschwitz-Komitee mit
dem Hans-Frankenthal-Preis ausgezeichnet wurde (http://www.stif
tung-auschwitz-komitee.de/Der%20Hans-Frankenthal-Preis/Preistra
ger innen%?20seit%202010/preistragerinnen-seit-2010),

die Bewahrung der Erinnerung durch zahlreiche Ver6ffentlichungen
und Veranstaltungen zum wiirdigen Gedenken und bildungspolitische
Aufarbeitung der Kontinuitéten und Briiche sozialrassistischer Verfol-
gung und Diskriminierung von Menschen, die im Nationalsozialismus
als ,,asozial“ oder ,,Berufsverbrecher* verfolgt wurden, z. B. Broschiire
zum 74. Jahrestag des Sieges iiber den deutschen Faschismus 2019
(vgl. https://neuntermai.vvn-bda.de/wp-content/uploads/sites/4/2019/05
/9 Mai_ 2019 Bro-DE-Web.pdf),

die Bewahrung der Erinnerung durch zahlreiche Ver6ffentlichungen
und Veranstaltungen zum wiirdigen Gedenken und bildungspolitische
Aufarbeitung des Beitrages des polnischen Widerstandes, insbesondere
der 1. und 2. Polnischen Armee bei der Befreiung Deutschlands vom
Hitlerfaschismus, namentlich das Gedenken zum Tag der Befreiung am
8. Mai 2019 am Denkmal des polnischen Soldaten und deutschen Anti-
faschisten in Berlin-Friedrichshain (u. a. mit der Deutsch-Polnischen-
Gesellschaft der BRD, vgl. Polen und wir, 4/2019, S. 10), das Geden-
ken zum Tag des Sieges am 9. Mai in Berlin-Treptow (z. B. Broschiire
zum 67. und 71. Jahrestag des Sieges liber den deutschen Faschismus


http://fragtuns.blogsport.de/
https://www.auschwitz.info/de/aktuelles/archiv/artikel/lesen/der-juedische-widerstandskaempfer-philip-bialowitz-besucht-berlin-174.html
https://antifa.vvn-bda.de/2013/09/11/der-aufstand-von-sobibor/
https://neuntermai.vvn-bda.de/wp-content/uploads/sites/4/2019/12/9_Mai_Brosch%c3%bcre_PDF_deutsch_2013.pdf
http://www.bo-alternativ.de/2010/01/24/ausstellung-der-vvn-bda-bochum/
https://neuntermai.vvn-bda.de/wp-content/uploads/sites/4/2017/04/ID_Broschu%cc%88re-9Mai-DEUTSCH-WEB.pdf
http://www.tag-der-mahnung.de/media/TdM2018Flyerweb.pdf
https://vvn-bda.de/wo-bleibt-der-aufschrei/
https://neofa-ausstellung.vvn-bda.de/
http://www.stiftung-auschwitz-komitee.de/Der%20Hans-Frankenthal-Preis/Preisträger_innen%20seit%202010/preisträgerinnen-seit-2010
https://neuntermai.vvn-bda.de/wp-content/uploads/sites/4/2019/05/9_Mai_2019_Bro-DE-Web.pdf
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2012 bzw. 2016, https://neuntermai.vvn-bda.de/2013/03/16/interview-
mit-zygmunt-bauman/); die wiederholte Einladung ehemaliger polni-
scher Kombattantinnen und Kombattanten zu Zeitzeugengesprichen
(u. a. Prof. Zygmunt Bauman, 2015: https://antifa.vvn-bda.de/2017/03/
26/aus-fremden-muessen-nachbarn-werden/), auch in den Deutschen
Bundestag (https://www.linksfraktion.de/themen/nachrichten/detail/ant
ifaschistische-kaempferinnen-aus-polen-im-bundestag/),

k) die Bewahrung der Erinnerung durch zahlreiche Ver6ffentlichungen
und Veranstaltungen zum wiirdigen Gedenken an den Beitrag der Spa-
nienkdmpfer und Interbrigaden gegen das Franco-Regime, z. B. Bro-
schiire zum 71. Jahrestag des Sieges iliber den deutschen Faschismus
2016 (vgl. https://neuntermai.vvn-bda.de/wp-content/uploads/sites/4/20
16/04/9Mai2016 Brosch%c3%bcre De Web2.pdf),

1) die Bewahrung der Erinnerung durch zahlreiche Verdffentlichungen
und Veranstaltungen zum wiirdigen Gedenken und bildungspolitische
Aufarbeitung des Beitrages der Biirgerinnen und Biirger der Sowjetuni-
on und anderer Alliierter der Anti-Hitler-Koalition bei der Befreiung
Deutschlands vom Hitlerfaschismus, z. B. wiederholte Einladung ehe-
maliger sowjetischer Kombattantinnen und Kombattanten und Einla-
dung Uberlebender der Blockade von Leningrad zu Zeitzeugengespri-
chen im Zusammenhang mit dem Tag des Sieges am 9. Mai in Berlin-
Treptow 2014 (vgl. https://neuntermai.vvn-bda.de/2014/01/16/nie
mand-ist-vergessen-nichts-ist-vergessen/),

m) die Bewahrung der Erinnerung durch zahlreiche Vertffentlichungen
und Veranstaltungen zum wiirdigen Gedenken und bildungspolitische
Aufarbeitung der Euthanasie-Morde der deutschen Nationalsozialisten
und der sogenannten T4-Aktion, z. B. Antje Kosemund, Sperlingskin-
der. Faschismus und Nachkrieg: Vergessen ist Verweigerung der Erin-
nerung! (https://www.vsa-verlag.de/uploads/media/www.vsa-verlag.de
-Kosemund-Sperlingskinder.pdf) sowie Tag der Erinnerung und Mah-
nung (TdM) 2012 (vgl. http://www.tag-der-mahnung.de/media/TDM_f
lyer2012_b_korr2kl.pdf),

n) Anerkennung, Erinnerung, Gedenken und bildungspolitische Aufkla-
rung iiber die Opfer von Rassismus, deutschem Kolonialunrecht und
kolonialrassistischer Verfolgung sowie die Anerkennung des gesell-
schaftlichen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Beitrages
schwarzer Menschen sowie der Nachkommen der Kolonisierten und
Versklavten in der Bundesrepublik, z. B. Tag der Erinnerung und Mah-
nung (TdM) 2012 (vgl. http://www.tag-der-mahnung.de/media/TDM_f
lyer2012 b _korr2kl.pdf),

0) die Bewahrung der Erinnerung durch Unterstiitzung von Baumpflan-
zungen fiir NS-Verfolgte, u.a. Unterstiitzung des Projektes des
Lebenshilfe-Werkes Weimar/Apolda ,,1000 Buchen — Ein lebendiges
Gedenken® (vgl. https://www.thueringer-allgemeine.de/regionen/weim
ar/gruener-erinnerungsweg-am-weimar-werk-waechst-id225327783
.html) und Pflanzung einer Gedenkbirke aus der Néhe von Auschwitz
auf dem Schulhof der Robert-Jungk-Oberschule (vgl. Unser Blatt
Nr. 51/2012, S. 11),

p) die Bewahrung der Erinnerung und bildungspolitische Aufarbeitung
durch Dokumentarfilme iiber den Beitrag der polnischen Befreier vom
Hitlerfaschismus, z. B. ,,Vergesst nicht unseren Kampf!“ (2017) (vgl.
https://www.filmportal.de/film/vergesst-nicht-unseren-kampf 6fa9da3
3083a4c2bbbb8e4ab73d9a596),


https://neuntermai.vvn-bda.de/2013/03/16/interview-mit-zygmunt-bauman/
https://antifa.vvn-bda.de/2017/03/26/aus-fremden-muessen-nachbarn-werden/
https://www.linksfraktion.de/themen/nachrichten/detail/antifaschistische-kaempferinnen-aus-polen-im-bundestag/
https://neuntermai.vvn-bda.de/wp-content/uploads/sites/4/2016/04/9Mai2016_Brosch%c3%bcre_De_Web2.pdf
https://neuntermai.vvn-bda.de/2014/01/16/niemand-ist-vergessen-nichts-ist-vergessen/
https://www.vsa-verlag.de/uploads/media/www.vsa-verlag.de-Kosemund-Sperlingskinder.pdf
http://www.tag-der-mahnung.de/media/TDM_flyer2012_b_korr2kl.pdf
http://www.tag-der-mahnung.de/media/TDM_flyer2012_b_korr2kl.pdf
https://www.thueringer-allgemeine.de/regionen/weimar/gruener-erinnerungsweg-am-weimar-werk-waechst-id225327783.html
https://www.filmportal.de/film/vergesst-nicht-unseren-kampf_6fa9da33083a4c2bbbb8e4ab73d9a596
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q)

t)

die Bewahrung der Erinnerung und bildungspolitische Aufarbeitung
durch Dokumentarfilme iiber das Schicksal der Sinti und Roma wih-
rend des Nationalsozialismus sowie {iber Kontinuitdten und Briiche der
Mehrfachdiskriminierung von Sinti und Roma in Europa in der Gegen-
wart, z. B. ,,Contemporary Past“ (2019) (vgl. https://www.imdb.com/tit
le/tt10118112/),

die Bewahrung der Erinnerung und bildungspolitische Aufarbeitung
der Verbrechen des Stalinismus, z. B. Anregung und Unterstiitzung ei-
ner Initiative fiir eine Gedenktafel am Berliner Karl-Liebknecht-Haus,
der Bundesgeschéftsstelle und der Berliner Landesgeschéftsstelle der
Partei DIE LINKE., zur Erinnerung an deutsche Antifaschisten, die
Opfer des stalinistischen Terrors wurden (2013), (vgl. https://www.rosa
lux.de/news/id/7424/rede-von-ursula-schwartz-anlaesslich-der-enthuell
ung-der-gedenktafel-am-karl-liebknecht-haus/),

die Bemithungen um eine soziale und psychologische Betreuung von
Uberlebenden der NS-Verfolgung, z. B. Organisation von Kuraufent-
halten fiir Holocaust-Uberlebende wie Philip Bialowitz u. a.

die Bemiihungen um eine soziale und psychologische Betreuung der
Nachkommen von Uberlebenden, die unter den Folgen der transgenera-
tionellen Trauma-Weitergabe leiden (vgl. Tag der Mahnung 2017,
http://www.tag-der-mahnung.de/media/VVN-Konferenz-Flyer fertig
web.pdf), u. a. der vom Land Berlin geforderte und gut besuchte Work-
shop mit Nachkommen der Verfolgten im Jahr 2018 und Veroffentli-
chung der Ergebnisse in einem Band der Berliner VVN , Nachkommen
der Verfolgten des Naziregimes, von Exil und Widerstand melden sich
zu Wort™ (vgl. Nachkommen Netzwerk Berlin, https://nachkommen-net
zwerk-berlin.de/),

die erinnerungspolitischen Bemiihungen um die bildungspolitische
Aufarbeitung der Kindertransporte (1938-1939) nach GrofBbritannien
und Unterstiitzung der Reise der letzten Uberlebenden nach Berlin im
Sommer 2019 in Zusammenarbeit mit der Kindertransport Association
New York und Empfang im Berliner Abgeordnetenhaus (https://um
bruch-bildarchiv.org/kindertransporte-zuege-ins-leben-zuege-in-den-
tod/),

die erinnerungspolitischen Bemiihungen um die bildungspolitische
Aufarbeitung u. a. durch Organisation der Teilnahme an Gedenkstun-
den des Deutschen Bundestages mit Uberlebenden, jiidischen Ghetto-
Beschiftigten und Roma sowie polnischen Widerstandskdmpfern, die
an der Befreiung Berlins 1945 in den Reihen der 1. Polnischen Armee
beteiligt waren (vgl. https://www.berlin.de/ba-charlottenburg-wilmers
dorf/aktuelles/pressemitteilungen/2015/pressemitteilung.309508.php),

w) die erinnerungspolitischen Bemiithungen um die bildungspolitische

Aufarbeitung der Schoah, z. B. durch Zeitzeugengesprache an Schulen
mit jlidischen Widerstandskdmpfern des Aufstandes in Sobibor (vgl.
u. a. https://www.dw.com/pl/uczestnik-powstania-w-sobiborze-obie
ca%C5%82em-%C5%BCe-b%C4%99d%C4%99-polepsza%C4%87-
%C5%9Bwiat/a-17083387), und Zeitzeugengespriache mit Holocaust-
Uberlebenden und polnischen Widerstandskdmpferinnen, u. a. in der
Robert-Jungk-Oberschule Berlin (vgl. http://www.kombatantpolski.pl/a
rchiwum/2012_11_art2.html),

die Teilnahme an der im Mérz 2016 aus Gewerkschaftsgremien, Glied-
erungen und fiihrenden Repréisentanten von SPD, der Partei DIE LIN-
KE. und Biindnis 90/Die Griinen heraus entstandenen bundesweiten


https://www.imdb.com/title/tt10118112/
https://www.rosalux.de/news/id/7424/rede-von-ursula-schwartz-anlaesslich-der-enthuellung-der-gedenktafel-am-karl-liebknecht-haus/
http://www.tag-der-mahnung.de/media/VVN-Konferenz-Flyer_fertig_web.pdf
https://nachkommen-netzwerk-berlin.de/
https://umbruch-bildarchiv.org/kindertransporte-zuege-ins-leben-zuege-in-den-tod/
https://www.berlin.de/ba-charlottenburg-wilmersdorf/aktuelles/pressemitteilungen/2015/pressemitteilung.309508.php
https://www.dw.com/pl/uczestnik-powstania-w-sobiborze-obieca%C5%82em-%C5%BCe-b%C4%99d%C4%99-polepsza%C4%87-%C5%9Bwiat/a-17083387
http://www.kombatantpolski.pl/archiwum/2012_11_art2.html
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Initiative ,,Aufstehen gegen Rassismus®, die von der VVN-BdA mitini-
tiiert und mitgetragen wird (https://vvn-bda.de/heute-hat-sich-das-buen
dnis-aufstehen-gegen-rassismus-deine-stimme-gegen-rechte-hetze-vorg
estellt-2/),

y) die zivilgesellschaftlichen Bemiihungen gegen nazistische Kernideolo-
geme wie Rassismus und Sozialchauvinismus sowie Geschichtsrevisio-
nismus im Biindnis ,,Rechtspopulismus stoppen® seit 2010 (vgl. http://r
echtspopulismusstoppen.blogsport.de/images/broschuere_rechtspopber
lin_web.pdf) und im Biindnis ,,Nazifrei! — Dresden stellt sich quer* seit
2009,

z) die zivilgesellschaftlichen Bemiihungen der VVN-BdA durch die 2007
initiierte Kampagne ,,No npd — NPD-Verbot jetzt!“, im Rahmen derer
innerhalb eines Jahres tiber 175 000 Unterschriften fiir ein neues Ver-
botsverfahren gegen die NPD gesammelt und Mitgliedern des Bundes-
tages iiberreicht wurden und zwei Jahre spiter gar 5 000 Verbotsgriinde
aus allen Teilen der Bundesrepublik vorgelegt wurden (https://vvn-bd
a.de/nonpd-npd-verbot-muss-kommen/),

26. Welche dieser konkreten Bemithungen der VVN-BdA widersprechen nach
Auffassung der Bundesregierung dem Volkerverstdndigungsgedanken
bzw. anderen einschlidgigen Bedingungen fiir die Anerkennung der Ge-
meinniitzigkeit in der Abgabenordnung oder den Bestimmungen i. S. d.
§ 4 BVerfSchG (bitte jeweils konkret ausfiihrlich begriinden)?

Wiirdigung der gesellschaftlichen Arbeit im Bereich Gedenken

27. Welche der folgenden Aktivitdten der VVN-BdA und ihrer Landesvereini-
gungen, die bislang im Bereich der Errichtung von Gedenkstétten, Ausstel-
lungen zur Erinnerung an Widerstand und Verfolgung, bei der Verlegung
von Stolpersteinen, der Errichtung von Mahn- und Denkmélern und der
Einweihung von Gedenktafeln entfaltet wurden, bewertet die Bundesregie-
rung i. S. d. § 4 BVerfSchG als verfassungswidrig bzw. als Bestrebung ge-
gen den Bestand des Bundes oder eines Landes, gegen die Sicherheit des
Bundes oder ecines Landes oder gegen die freiheitliche demokratische
Grundordnung, (bitte jeweils einzeln ausfiihrlich begriinden)?

a) die zivilgesellschaftlichen Bemiithungen um die Errichtung eines
Mahnmals 2012 in Berlin zur Erinnerung an den Vdlkermord an den
Sinti und Roma,

b) die Unterstiitzung der Bemiithungen des Comité International de Da-
chau (CID) und der Lagerarbeitsgemeinschaft Dachau sowie der dort
organisierten VVN-Mitglieder um die Errichtung einer Gedenkstitte
auf dem Geldnde des ehemaligen deutschen Konzentrationslagers Da-
chau in den 1960er Jahren und um die spitere Einrichtung einer inter-
nationalen Jugendbegegnungsstitte (vgl. https://www.sueddeutsche.de/
muenchen/dachau/ein-zeitzeuge-fehlt-der-hass-kehrt-zurueck-1.348
1865),

¢) die zivilgesellschaftlichen Bemiihungen des Internationalen Arbeits-
kreises bei der Berliner VVN-BdA, der sich an der Erarbeitung einer
neuen permanenten Ausstellung in dem mit EU-Fordermitteln neu er-
richteten Museum anlésslich des 75. Jahrestags des Massakers an 824
Hiftlingen im deutschen Zuchthaus Sonnenburg beteiligte und die ers-
te, von Hans Coppi verfasste Monografie ,,Das Konzentrationslager
und Zuchthaus Sonnenburg* u. a. in polnischer und deutscher Sprache
vorlegte,


https://vvn-bda.de/heute-hat-sich-das-buendnis-aufstehen-gegen-rassismus-deine-stimme-gegen-rechte-hetze-vorgestellt-2/
http://rechtspopulismusstoppen.blogsport.de/images/broschuere_rechtspopberlin_web.pdf
https://vvn-bda.de/nonpd-npd-verbot-muss-kommen/
https://www.sueddeutsche.de/muenchen/dachau/ein-zeitzeuge-fehlt-der-hass-kehrt-zurueck-1.3481865
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d)

g)

h)

die zivilgesellschaftlichen Bemiithungen um die Errichtung eines Stei-
nes zum Gedenken an die grenziiberschreitende Zusammenarbeit von
Antifaschistinnen und Antifaschisten in Polen und der Bundesrepublik
in der Gedenkstitte des ehemaligen Arbeitserzichungslagers (AEL)
Schwetig (Oderblick) an der deutsch-polnischen Grenze in Swiecko
(der Gedenkstein wurde auf Initiative des Gemeindeverbandes der pol-
nischen Kombattanlnnen (ZKRPiBWP) mit Unterstiitzung der Berliner
VVN-BdA aufgestellt und am 14. September 2019 eingeweiht, vgl.
https://berlin.vvn-bda.de/2019/09/gedenkveranstaltung-fuer-die-opfer-
des-arbeitserziehungslagers-schwetig-oderblick-am-14-september-2
019/),

die zivilgesellschaftlichen Bemiihungen im Ausland fiir eine auskoémm-
liche Ausstattung der Gedenkstétten der ehemaligen deutschen Ver-
nichtungslager Sobibor, Belzec und Treblinka, in denen im Zuge der
sogenannten Aktion Reinhardt mehr als 2 Millionen Menschen ermor-
det wurden (vgl. https://www.deutschlandfunk.de/erinnern-nicht-verge
ssen-probleme-polnischer-gedenkstaetten.1301.de.html?dram:article id
=333087),

die zivilgesellschaftlichen Bemiihungen des Bundes der Antifaschisten
(BdA) Treptow um die Errichtung des Dokumentationszentrums NS-
Zwangsarbeit Schoneweide,

die zivilgesellschaftlichen Bemithungen der VVN-BdA Aachen und
der Gruppe Z um die Errichtung einer steinernen Stele im Marz 2013
in Stolberg als Denkmal fiir die Sinti- und Roma-Opfer des Zweiten
Weltkriegs (vgl. http://www.archiv.kogelstreetnews.de/images/KSNDo
wnload/AusgabenKSN/KogelStreetNews24SintiRoma.pdf),

die zivilgesellschaftlichen Bemiihungen um die Anbringung von Info-
tafeln iiber NS-Verfolgte an Stralenschildern und von Gedenktafeln,
u. a. fiir Ilse Stobe an ihrem Wohnhaus in Berlin und im Auswairtigen
Amt (vgl. https://www.berlin.de/ba-lichtenberg/aktuelles/pressemittei
lungen/2015/pressemitteilung.394567.php, https://www.vsa-verlag.de/
nc/buecher/detail/artikel/ilse-stoebe-wieder-im-amt-1/) sowie fiir Kithe
Niederkirchner (vgl. https://www.berliner-woche.de/prenzlauer-berg/c-
leute/kaethe-niederkirchner-verlor-ihr-leben-im-kampf-gegen-die-nazi
diktatur a235018),

die gesellschaftspolitischen Bemiihungen der VVN-BdA Kopenick
e. V., die zusammen mit Schulklassen mehr als 20 Stolpersteine verleg-
te, sich fiir den Erhalt von 30 K&penicker StraBennamen, die nach Wi-
derstandskdmpferinnen benannt wurden, und den Erhalt und die Errich-
tung von neuen Gedenkorten einsetzte, z. B. den Maria-Jankowski-
Park (vgl. http://bda-koepenick.de/uber-uns/) und die Gedenktafel fiir
Werner Seelenbinder am Amtsgericht Kdpenick, die von der VVN-
BdA Kopenick e. V. mitumgesetzt wurde (vgl. https://www.berlin.de/b
a-treptow-koepe-nick/aktuelles/pressemitteilungen/2018/pressemittei
lung.686344.php), und die der ,,Kopenicker Blutwoche* gedachte (vgl.
https://berlin.vvn-bda.de/2013/06/vor-80-jahren-die-kopenicker-blutwo
che/) sowie die Dauerausstellung im alten Amtsgerichtsgefangnis, an
der sich die VVN-Mitglieder Erwin Schulz und Hanna Wichmann
malgeblich beteiligten— (Erwin Schulz wurde als einer der letzten
,Moorsoldaten* 2005 mit der Biirgermedaille des Bezirks Treptow-
Kopenick fiir sein unermiidliches Engagement fiir Erinnerung und fiir
den Aufbau der Gedenkstitte ,,K&penicker Blutwoche* ausgezeichnet
(vgl. http://bda-koepenick.de/uber-uns/) und Hanna Wichmann erhielt
von der Bezirksverordnetenversammlung Treptow-Kopenick 2011 fiir


https://berlin.vvn-bda.de/2019/09/gedenkveranstaltung-fuer-die-opfer-des-arbeitserziehungslagers-schwetig-oderblick-am-14-september-2019/
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https://www.berlin.de/ba-lichtenberg/aktuelles/pressemitteilungen/2015/pressemitteilung.394567.php
https://www.vsa-verlag.de/nc/buecher/detail/artikel/ilse-stoebe-wieder-im-amt-1/
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ihr Engagement den Preis fiir Zivilcourage, vgl. Das Blattchen, Trep-
tow Kopenick, Mirz 2011, S. 6),

j) die zivilgesellschaftlichen Bemiihungen um die Errichtung eines Ge-
denkorts fiir eine wiirdige Erinnerung an die Kontinuititen und Briiche
sozialrassistischer Verfolgung am Gedenkort Rummelsburg (vgl. Anne
Allex (Hg.), Sozialrassistische Verfolgung im deutschen Faschismus,
S. 422),

k) die zivilgesellschaftlichen Bemiihungen der Uberlebenden der Kinder-
transporte und Mitglieder der VVN-BdA um die Unterstiitzung einer
Initiative zur Errichtung eines Gedenkorts in der Berliner Friedrichstra-
Be fiir eine wiirdige Erinnerung an die sog. Kindertransporte,

1) die zivilgesellschaftlichen Bemiihungen um ein Gedenken an die
,Fabrik-Aktion“ und den Protest in der Berliner Rosenstralie (vgl.
http://www.jg-berlin.org/fileadmin/redaktion/downloads/jb171 febr20
15 web.pdf),

m) die zivilgesellschaftlichen Bemiihungen um die Errichtung einer Ge-
denktafel in Berlin-Charlottenburg fiir die polnischen Befreier der 1.
Polnischen Armee, die im Friithjahr 1945 am Sturm auf Berlin und an
der Befreiung Deutschlands vom Hitlerfaschismus teilnahmen (vgl.
u. a. den Antrag der SPD-Fraktion in der Bezirksverordnetenversamm-
lung Charlottenburg-Wilmersdorf auf Drs-Nr. 1252/4, https://www.ber
lin.de/ba-charlottenburg-wilmersdorf/ueber-den-bezirk/geschichte/artik
¢l.307348.php),

n) die zivilgesellschaftlichen Bemithungen um ein wiirdiges Gedenken an
die Opfer der Reichspogromnacht im Jahr 1938 vor dem Mahnmal der
zerstorten Synagoge in der Levetzowstra3e in Berlin einschlieBlich des
seit 25 Jahren von der VVN-BdA organisierten Gedenkmarsches zur
Putlitzbriicke (vgl. http://9november.blogsport.eu/files/2018/10/9_nove
mber_aufruf.pdf),

o) die zivilgesellschaftlichen Bemiihungen um ein wiirdiges Gedenken an
die Opfer der NS-Gewaltherrschaft am 1951 errichteten VVN-
Mahnmal in Gelsenkirchen und an zahlreichen weiteren vom VVN er-
richteten Mahnmalen im Bundesgebiet,

p) die zivilgesellschaftlichen Bemiihungen um ein wiirdiges Gedenken an
die Opfer der NS-Gewaltherrschaft durch die Einweihung von Stol-
persteinen im Bundesgebiet,

q) die zivilgesellschaftlichen Bemiihungen um ein wiirdiges Gedenken an
die Opfer der NS-Gewaltherrschaft durch die Errichtung von Infozent-
ren und durch lebendiges Gedenken in Form von Veranstaltungen,
Symposien und Konferenzen.

28. Welche dieser konkreten Bemithungen der VVN-BdA widersprechen nach
Auffassung der Bundesregierung dem Volkerverstdndigungsgedanken
bzw. anderen einschlidgigen Bedingungen fiir die Anerkennung der Ge-
meinniitzigkeit in der Abgabenordnung oder den Bestimmungen i. S. d.
§ 4 BVerfSchG (bitte jeweils konkret ausfiihrlich begriinden)?

Wiirdigung der gesellschaftlichen Arbeit im Bereich Entschiddigung und
Widergutmachung flir NS-Verfolgung

29. Welche der folgenden Aktivititen der VVN-BdA, der Landesvereinigun-
gen und ihrer Mitglieder, die bislang im Bereich der Wiirdigung, Anerken-
nung und Entschiddigung von NS-Verfolgten entfaltet wurden, bewertet die
Bundesregierung i. S. d. § 4 BVerfSchG als verfassungswidrig, bzw. als


http://www.jg-berlin.org/fileadmin/redaktion/downloads/jb171_febr2015_web.pdf
https://www.berlin.de/ba-charlottenburg-wilmersdorf/ueber-den-bezirk/geschichte/artikel.307348.php
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Bestrebung gegen den Bestand des Bundes oder eines Landes, gegen die
Sicherheit des Bundes oder eines Landes oder gegen die freiheitliche de-
mokratische Grundordnung (bitte jeweils einzeln ausfiihrlich begriinden)?

a)

b)

d)

e)

die Bemiithungen um eine rentenrechtliche Losung des nach Ansicht
der Fragesteller dringenden Problems, dass ehemalige Ghetto-
Beschiftigte mit Wohnsitz in Polen von der Zahlbarmachung von
Ghetto-Renten an iiberlebende Juden und Roma jahrelang ausgeschlos-
sen wurden, Erstellung einer gutachterlichen Stellungnahme fiir den
Ausschuss fiir Arbeit und Soziales (vgl. Ausschussdrs. 18(11)818) und
Griindung der Initiative ,,Ghetto-Renten Gerechtigkeit Jetzt!“, die 2019
fiir ihr Engagement von der Stiftung Auschwitz-Komitee mit dem
Hans-Frankenthal-Preis und 2015 mit der Mordechaj-Anielewicz-
Ehren-Medaille ,,Aufstand im Warschauer Ghetto* ausgezeichnet wur-
de (vgl. http://www stiftung-auschwitz-komitee.de/system/files/intern/d
okumente/PM-HFP2019hp.pdf),

die Bemiihungen um eine Anerkennung derjenigen, die im Nationalso-
zialismus als ,,Asoziale®, ,Berufsverbrecher oder ,,Sicherungsver-
wahrte* verfolgt wurden, im Zusammenhang mit der 6ffentlichen An-
horung im Ausschuss fiir Kultur und Medien ,,Anerkennung der von
den Nationalsozialisten als Asoziale und Berufsverbrecher Verfolgten*
am 6. November 2019 (vgl. Brief der Arbeitsgemeinschaft Neuengam-
me e. V. an die Ausschuss-Mitglieder),

die Bemiihungen um eine angemessene Entschiddigung ehemaliger
Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter, die seit den im Oktober
1984 organisierten Bremer Gesundheitstagen unternommen wurden;
dazu gehoren insbesondere der Aufbau einer Informations- und Bera-
tungsstelle fiir NS-Verfolgte (1989), die Bochumer Initiative ,,Entschi-
digung jetzt* (2000) und die Unterstiitzung des Aufrufs, der Initiative
der Stiftung Erinnerung, Verantwortung, Zukunft beizutreten,

den Beitrag des ehemaligen Spanienkdmpfers Karl Sauer, Prasidiums-
mitglied der VVN Frankfurt am Main, in Bezug auf die strafrechtliche
Verfolgung ehemaliger Kriegsverbrecher durch Zusammenstellung von
Informationen, Publikationen (z. B. die ,,Statistik liber NS-Prozesse®,
die er seit 1965 erstellte, die erste Publikation, die sich ausschlieBlich
den NS-Prozessen in der Bundesrepublik widmete) sowie Eingaben an
die Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen zur Aufklarung natio-
nalsozialistischer Verbrechen, namentlich die Zusammenarbeit mit Si-
mon Wiesenthal u.a. bei der Suche nach dem Mauthausen-Arzt
Dr. Aribert Heim, die Zusammenarbeit mit Hermann Langbein (vgl.
Thomas Willms/Paul Zimansky, ,,Statistik iiber NS-Prozesse®, antifa
Nr. 11/2013) sowie die Bemithungen um eine Verfolgung der Verbre-
chen des Gefédngnis-Direktors des Zuchthauses Sonnenburg, Theodor
Knops,

den Beitrag der VVN-BdA zur Unterstiitzung der Ermittlungen des In-
stituts des Nationalen Gedenkens (IPN) in Polen durch Zeugenbenen-
nungen, Ubergabe historischer Archivalien, u. a. einer Liste der Opfer
des Sonnenburg-Massakers vom 31. Januar 1945, und Ubergabe von
Adressen von Angehdrigen der Opfer u. a. aus Frankreich, Belgien,
den Niederlanden, Norwegen, Luxemburg, was dazu fiihrte, dass am
24. Februar 2014 die ,,0ddzialowa Komisja Scigania Zbrodni przeciw-
ko Narodowi Polskiemu* in Szczecin das seit 1974 ruhende Verfahren
der Abteilung der Hauptkommission zur Untersuchung der Nazi-
Verbrechen in Polen (Okrggowa Komisja Badania Zbrodni Hitlerows-
kich) in Zielona Gora betreffend die Nazi-Verbrechen in den Jahren
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1942-1945 im  Zuchthaus Sonnenburg wu.a. gegen NS-
Generalstaatsanwalt Kurt-Walter Hanssen wiederaufnahm (vgl. Az S
24/14/Zn, https://ipn.gov.pl/pl/dla-mediow/komunikaty/11794,0KSZp
NP-w-Szczecinie-podjela-z-zawieszenia-sledztwo-dotyczace-zbrodni-n
azistowsk.html?search=817892448),

f) den Beitrag der VVN-BdA, namentlich des sdchsischen VVN-BdA-
Mitglieds Justin Sonder als Nebenkldger im Detmolder Auschwitz-
Prozess (vgl. https://reportage.wdr.de/auschwitz-prozess-detmold-justi
n-sonder),

g) den Beitrag der VVN-BdA, namentlich des VVN-BdA-Mitglieds Kurt
Gutmann aus Berlin als Nebenkldger im Prozess gegen John Demjan-
juk, der 2009 wegen Beihilfe zum Mord in tausenden Fallen im deut-
schen Vernichtungslager Sobibor angeklagt wurde,

h) den Beitrag der VVN-BdA, namentlich des VVN-BdA-Mitglieds aus
Frankfurt am Main Emil Carlebach als Zeuge im Lyoner Prozess gegen
Klaus Barbie (vgl. 40 Jahre VVN, 1987, S. 61 1),

i) den Beitrag der VVN-BdA zur Rehabilitierung ehemaliger Wehrmacht-
deserteure, die der Bundestag nach Ansicht der Fragesteller erst 2002
einleitete (vgl. u. a. http://deserteursdenkmal.at/wordpress/1-hinter
grund/denkmaeler-im-deutschland/),

j) den Beitrag der VVN Landesstelle Stuttgart, die belastendes Material
iiber die Beteiligung des Kriegsverbrechers und ehemaligen Reichs-
bankprésidenten Hjalmar Schaft vor dem Hintergrund der Publikation
seiner Memoiren 1947/1948 und seines damit verbundenen Prozesses
vorlegte, an dem Mitglieder der VVN in den Spruchkammern beteiligt
waren (vgl. Heidrun Kémper, Der Schulddiskurs in der frithen Nach-
kriegszeit: ein Beitrag zur Geschichte, S. 45 f.),

k) den bildungspolitischen Beitrag der VVN im Zusammenhang mit dem
vom hessischen Generalstaatsanwalt Fritz Bauer eingeleiteten Frank-
furter Ausschwitz-Prozess 1963 (vgl. Ulrich Schneider, Zukunftsent-
wurf Antifaschismus, S. 82 f),

1) den bildungspolitischen Beitrag der VVN im Zusammenhang mit dem
Majdanek-Prozess 1975 (vgl. Ulrich Schneider, Zukunftsentwurf Anti-
faschismus, S. 121),

m) den bildungspolitischen Beitrag der VVN im Zusammenhang mit der
Kampagne ,,Keine Verjdhrung fiir Kriegsverbrechen und Verbrechen
gegen die Menschlichkeit — Auflosung der SS-Verbdnde — Unterbin-
dung jeglicher Nazipropaganda!*“ u.a. im Deutschen Bundestag am
3.Juli 1979 (vgl. Karl Sauer, Vom Hiftlingskomitee zum BdA,
S. 102 ft.).

30. Welche dieser konkreten Bemithungen der VVN-BdA widersprechen nach
Auffassung der Bundesregierung dem Volkerverstdndigungsgedanken
bzw. anderen einschlidgigen Bedingungen fiir die Anerkennung der Ge-
meinniitzigkeit in der Abgabenordnung oder den Bestimmungen i. S. d.
§ 4 BVerfSchG (bitte jeweils konkret ausfiihrlich begriinden)?

Besondere Verdienste und staatliche Auszeichnungen

31. Wie viele Mitglieder des Vorstandes der Bundesvereinigung der VVN-
BdA sowie der Vorstinde der Landesvereinigungen der VVN-BdA, Mitar-
beiter von Geschéftsstellen und Sekretariaten sowie sonstige Mitglieder
der VVN-BdA wurden nach Kenntnis der Bundesregierung seit 1949 mit
dem Bundesverdienstkreuz oder anderen staatlichen sowie gesellschaftli-


https://ipn.gov.pl/pl/dla-mediow/komunikaty/11794,OKSZpNP-w-Szczecinie-podjela-z-zawieszenia-sledztwo-dotyczace-zbrodni-nazistowsk.html?search=817892448
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32.

chen Ehrungen (z. B. kommunale Wiirdigung durch Auszeichnungen von
Gemeinden und Stddten) fiir ihr erinnerungspolitisches Engagement ge-
wiirdigt?

Wie viele Mitglieder des Vorstandes der Bundesvereinigung der VVN-
BdA sowie der Vorstinde der Landesvereinigungen der VVN-BdA, Mitar-
beiter von Geschiftsstellen und Sekretariaten sowie sonstige Mitglieder
der VVN-BdA wurden nach Kenntnis der Bundesregierung seit 1949 mit
auslandischen staatlichen Ehrungen sowie gesellschaftlichen Ehrungen
(z. B. kommunale Wiirdigung durch Auszeichnungen von Gemeinden und
Stadten sowie der Vereinigung ehemaliger Kombattantinnen oder Verein-
igungen von NS-Verfolgten und Uberlebenden) gewiirdigt?

Aufklarung iiber Kontinuititen und Diskontinuititen der Verfolgung

33.

34.

35.

36.

37.

Was unternimmt die Bundesregierung, um den Beitrag der VVN auf Bun-
desebene in den Jahren 1947-1989 im Bereich der Erinnerungs- und Ge-
denkarbeit sowie insbesondere seit 1990 im Zusammenhang mit den in
den Fragen 25 bis 32 genannten Tatigkeitsfeldern umfassend aufzuarbeiten
und in der politischen, historischen und kulturellen Bildung im Kontext
der sogenannten bundesdeutschen Vergangenheitsbewiltigung der Offent-
lichkeit zur Verfiigung zu stellen?

Was unternimmt die Bundesregierung, um die Mallnahmen staatlicher Be-
horden auf Bundesebene in den Jahren 1947-1989 gegen die VVN bzw.
VVN-BdA und ihre Vereinigungen sowie Mitglieder umfassend aufzuar-
beiten, insbesondere die Rolle des Bundeskanzleramtes, des Bundesminis-
teriums des Innern und des Bundesamtes fiir Verfassungsschutz (BfV) so-
wie des Bundesministeriums fiir gesamtdeutsche Fragen (BMG), und um
die Ergebnisse im Bereich der politischen und kulturellen Bildung zur Ge-
schichte der sogenannten bundesdeutschen Vergangenheitsbewiltigung der
Offentlichkeit zur Verfiigung zu stellen (vgl. Stefan Creuzberger, ,,Geistige
Gefahr und Immunisierung, S. 87 ff.) (bitte in jedem Fall begriinden)?

Was unternimmt die Bundesregierung, um die Geschichte der Diskriminie-
rung ehemaliger NS-Verfolgter und Widerstandskdmpferinnen sowie von
Mitgliedern der VVN bzw. der VVN-BdA umfassend aufzuarbeiten, die
infolge der Novellierung des Bundesentschidigungsgesetzes (BEG) im
Jahre 1956 (Streichung des Passus ,,oder einer anderen* und Ersetzung
durch die sog. ,,Kommunistenklausel* in § 6 Absatz 2 BEG) von der Wie-
dergutmachung juristisch ausgeschlossen wurden (vgl. Boris Spernol, Wie-
dergutmachung und Kalter Krieg, S. 196-212)?

Was unternimmt die Bundesregierung, um die MaBinahmen staatlicher Be-
horden gegen die VVN bzw. VVN-BdA und ihre Vereinigungen in den
Jahren 1947-1989, insbesondere polizeiliche MaBinahmen wie Verbote von
VVN-Veranstaltungen, Kranzniederlegungen an Mahnmélern und Gedenk-
stitten, Freundschaftstreffen der deutschen und franzosischen Wider-
standskdmpferinnen sowie Repressalien gegen ihre Mitglieder, insbeson-
dere Lehrerinnen und andere Angestellte oder Anwarter flir den 6ffentli-
chen Dienst, sowie Passversagung, u. a. gegen Joseph Cornelius Rossaint,
den Vorsitzenden der VVN 1971-1990, umfassend aufzuarbeiten (bitte in
jedem Fall begriinden)?

Welchen Beitrag zur Stiarkung des Vertrauens in demokratische Institutio-
nen und die Rechtsstaatlichkeit sowie zur Unterstiitzung gesamtgesell-
schaftlicher Bemiihungen gegen Antisemitismus, Antiziganismus, Rassis-
mus, Sozial-Darwinismus und Neonazismus in der Gegenwart konnte die
Aufarbeitung der Geschichte der sogenannten bundesdeutschen Vergan-
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38.

39.

40.

41.

genheitsbewiltigung nach Auffassung der Bundesregierung leisten (bitte
in jedem Fall begriinden)?

Welchen Beitrag zur Stiarkung des Vertrauens in demokratische Institutio-
nen und die Rechtsstaatlichkeit sowie zur Forderung der aktiven Teilnah-
me der Biirgerinnen und Biirger an der politischen Willensbildung und der
gleichberechtigten Teilnahme von Antifaschistinnen und Antifaschisten
am gesellschaftspolitischen Austausch und zur Stirkung der Versamm-
lungsfreiheit konnte in diesem Zusammenhang eine solche Aufarbeitung
der Geschichte der sogenannten bundesdeutschen Vergangenheitsbewdlti-
gung innerhalb deutscher Sicherheitsbehdrden sowie der Bundeswehr nach
Auffassung der Bundesregierung in der Gegenwart leisten (bitte in jedem
Fall begriinden)?

Was unternimmt die Bundesregierung, um zu iiberpriifen, ob verwaltungs-
rechtliche und strafrechtliche MaBBnahmen und Entscheidungen gegen eine
Organisation von NS-Verfolgten wie die VVN bzw. die VVN-BdA und ih-
re Mitglieder in der Zeit des Kalten Krieges bis 1990 verhéltnismafBig wa-
ren und im Einklang standen mit

— der Rechtsentwicklung der Rechtsprechung des Bundesverfassungsge-
richts,

— der Rechtsprechung des Europiischen Gerichtshofs fiir Menschenrech-
te (EGMR), u. a. Urteil des EGMR vom 6. Juni 2006 zum Verstof3 ge-
gen Artikel 8, 10 und 11 der Europidischen Menschenrechtskonvention
(EMRK) (vgl. http://hudoc.echr.coe.int/fre?1i=001-75591) sowie

— der Entwicklung volkerrechtlicher Normen (u. a. Artikel 17 des UN-
Zivilpakts),

— dem der verfassungsmifBigen Ordnung zugrunde liegenden Siihnege-
danken (vgl. bereits Bundesverwaltungsgericht, Beschluss vom 5. De-
zember 1962, Az.: BVerwG I A 20.59) und

— der historischen Grundlagenforschung,

und sie ggf. neu zu bewerten, insbesondere wenn lediglich die Zu-
schreibung politischer Absichten die Grundlage dieser Maflnahmen bil-
dete, also gerade kein grundgesetzwidriges Handeln nachweisbar war
(bitte in jedem einzelnen Fall begriinden)?

Welche Hinweise hat die Bundesregierung in Bezug auf die Rolle ehemali-
ger Mitarbeiter des nationalsozialistischen Sicherheitsapparates (Gestapo,
SD, SS, Kriminalpolizei, Abwehr, geheime Feldpolizei) oder ehemaliger
Mitglieder der NSDAP, die nach 1949 wieder beim Bundesamt fiir Verfas-
sungsschutz, beim Bundesnachrichtendienst (BND), beim Bundeskrimi-
nalamt (BKA) sowie in Verfassungsschutzimtern oder Landeskriminaldm-
tern der Lander beschiftigt wurden oder diesen Behorden als freie Mitar-
beiter zuarbeiteten und an Maflnahmen zur Erfassung oder Bewertung der
Tatigkeit der VVN bzw. der VVN-BdA oder ihrer Mitglieder beteiligt wa-
ren, namentlich bei der Vorbereitung von Verfahren zum Verbot dieser an-
tifaschistischen Organisation oder ihrer Gliederungen bzw. bei anderen
MaBnahmen, die gegen diese Organisation oder ihre Mitglieder gerichtet
waren (bitte in jedem einzelnen Fall begriinden)?

Welche Hinweise hat die Bundesregierung, dass bei der Erfassung und
Auswertung der Tétigkeit der VVN bzw. der VVN-BdA und ihrer Mitglie-
der durch Behorden und Ministerien der Bundesrepublik ehemalige Mitar-
beiter nationalsozialistischer Sicherheitsbehorden (Gestapo, SD, SS, Kri-
minalpolizei, Abwehr, geheime Feldpolizei) oder ehemalige Mitglieder der
NSDAP beteiligt waren, und welche Bedeutung hatten die von diesen Mit-
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42.

43.

44,

arbeitern gewonnenen Erkenntnisse und Bewertungen fiir staatliche MaB-
nahmen gegen diese antifaschistische Organisation oder ihre Gliederungen
bzw. Mitglieder (bitte in jedem Fall begriinden)?

Was weil} die Bundesregierung iiber den Einfluss der Tatigkeit des ehema-
ligen SS-Offiziers Johannes Striibing als Mitarbeiter des BfV, der seine
Tétigkeit beim Verfassungsschutz Niedersachsen und beim BfV fortfiihrte
und ggf. an Maflnahmen des BfV in der Bundesrepublik beteiligt war, bei
denen rechtsstaatliche Prinzipien verletzt wurden (vgl. Stefan Constantin
Goschler, Die Amter und ihre Vergangenheit, S. 133 ff.), und der ggf. auch
an der Sammlung von Erkenntnissen iiber oder Bewertungen der VVN
bzw. der VVN-BdA und ihren Mitgliedern beteiligt war (bitte in jedem
Fall begriinden)?

Sieht die Bundesregierung die Gefahr einer moglichen Fehlentwicklung in
der Tatigkeit der Verfassungsschutzbehdrden, die zu dem parteipolitisch
gepragten Selbstverstdndnis der Sicherheitsbehdrden und ihrer Mitarbeiter
filhren konnte, sie seien in erster Linie dem Regierungsschutz und weniger
dem Schutz der Grundrechte und der rechtsstaatlichen Institutionen ver-
pflichtet (vgl. die Ausfiihrungen des Verwaltungsgerichts Regensburg, Ur-
teil vom 25. Mai 1955 — Nr. 174 1I 54, in dem es heif3it: ,,Es wurde fiir die
Annahme der Verfassungsfeindlichkeit keine Begriindung gegeben und zur
Durchfiihrung eines Vereinigungsverbots, insbes. zur Auflosung der VVN
nichts unternommen. Eine rechtsgiiltige Feststellung, dass die VVN eine
nach Artikel 9 Absatz 2 GG in Verb. mit § 5 Ziff. 1 VersG verbotene Orga-
nisation sei, wurde also durch die genannte EntschlieBung des Min. nicht
getroffen.”) (bitte in jedem Fall begriinden), und wenn ja, was unternimmt
sie, um dieser entgegenzuwirken?

Sieht die Bundesregierung die Gefahr einer mdglichen Fehlentwicklung in
der Tatigkeit der Verfassungsschutzbehérden und der Polizei, und wenn ja,
was unternimmt sie, um dieser entgegenzuwirken, damit Verfassungs-
schutzbehdrden und Polizei bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben unter
Anerkennung der Grundrechte des Grundgesetzes strikt differenzieren
zwischen

a) den inhaltlichen Bewertungen,

b) den im Rahmen des politischen Meinungswettbewerbs und der aktiven
Teilnahme am politischen Leben von einzelnen Biirgerinnen und Biir-
gern und Organisationen vorgenommenen Tatigkeiten und

¢) den nach Auffassung der Fragesteller durch eine Regierungsmehrheit
vorgenommenen parteipolitischen Einschédtzungen ihrer politischen
Gegner, um so Demokratie und Meinungsvielfalt, namentlich im Be-
reich des Themenkomplexes Antifaschismus und Rechtsextremismus,
zu gewdhrleisten und solche moglicherweise parteipolitisch gepréigten
Bewertungen von Verfassungsschutzbehorden so lange zu unterlassen,
bis nicht konstitutiv durch einen rechtmifBigen Verwaltungsakt der zu-
standigen Behorden ein entsprechendes Verbot einer Organisation we-
gen ,,Verfassungswidrigkeit™ oder strafbewehrte MaBBnahmen gegen ih-
re Mitglieder rechtsgiiltig verfiigt bzw. diese eingeleitet werden, gegen
welche die Betroffenen — anders als im Fall nicht {iberpriifbarer Bewer-
tungen einer Verfassungsschutzbehdrde — nach Gewidhrung des rechtli-
chen Gehors ggf. rechtsstaatliche Mittel einlegen konnen (vgl. die Aus-
filhrung des Verwaltungsgerichts Regensburg, Urteil vom 25. Mai 1955
— Nr. 174 11 54, in dem es heif3it: ,,Eine solche Feststellung ist stets ein
Verwaltungsakt, der nach Gewidhrung des rechtlichen Gehors des Be-
troffenen diesen mit Begriindung bekanntgemacht und unter Hinweis
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auf die zuldssigen Rechtsbehelfe erdffnet werden muss.”) (bitte in je-
dem Fall begriinden)?

45. Teilt die die Bundesregierung die Auffassung von Verfassungsschutzbe-
horden, dass eine Korperschaft als ,,maflgeblich [durch eine bestimmte
Partei oder Ideologie] beeinflusst zu bewerten ist, sobald eine Person im
Leitungsgremium einer Kdrperschaft sowohl Mitglied in der Korperschaft
als auch Mitglied in einer Partei ist (personelle Verschrinkung des Lei-
tungsgremiums), und welchen Einfluss hat diese Feststellung nach Auffas-
sung der Bundesregierung — unter Anwendung des gleichen logischen De-
duktionsverfahrens — auf eine analog mogliche Bewertung einer ,,Beein-
flussung™ von Behorden, welche bei Einstellungen im 6ffentlichen Dienst
nach 1949, namentlich bei der Besetzung von Leitungsgremien in Behor-
den, auf ehemalige Mitarbeiter nationalsozialistischer Sicherheitsbehorden
(Gestapo, SD, SS, Kriminalpolizei, Abwehr, geheime Feldpolizei) oder
ehemalige Mitglieder der NSDAP zuriickgegriffen haben (falls diese Auf-
fassung und ihre logische Konsequenz nicht geteilt wird, bitte begriinden,
warum die ,,personelle Verschrinkung [...] auf Funktionidrsebene mit der
DKP, aber auch die rein quantitative Betrachtung der Doppelmitglied-
schaften [eine] hinreichende indizielle Wirkung fiir die Aussage einer
linksextremistischen Beeinflussung haben* (vgl. VGH Miinchen, Be-
schluss vom 7. Februar 2018 — 10 ZB 15.795, Rn. 19)), und inwiefern wur-
de bei dieser Bewertung durch die Verfassungsschutzbehdrden das Gleich-
heitsgebot von Artikel 3 GG vollumfanglich beriicksichtigt (bitte in jedem
einzelnen Fall begriinden)?

46. Hat die Bundesregierung Hinweise, dass bei der Erfassung und Auswer-
tung der Tatigkeit der KPD und ihrer Mitglieder ehemalige Mitarbeiter na-
tionalsozialistischer Sicherheitsbehdrden (Gestapo, SD, SS, Kriminalpoli-
zei, Abwehr, geheime Feldpolizei) oder ehemalige Mitglieder der NSDAP
beteiligt waren, und wenn ja, welche und welchen Einfluss hatten die von
diesen Mitarbeitern gewonnenen Erkenntnisse und Bewertungen auf staat-
liche MaBinahmen, insbesondere beim Verbot der KPD in der Bundesre-
publik 1956 (bitte in jedem Fall begriinden)?

Berlin, den 9. Januar 2020

Amira Mohamed Ali, Dr. Dietmar Bartsch und Fraktion
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